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Editorial

Deutschland ist der Inbegriff der Ord
nung. Fast alles ist reglementiert. Man
mag sich kaum vorstellen, daß dies
noch zu übertreffen ist. Die Europäi
sche Union hat jedoch offenbar nichts
anderes zu tun, als der deutschen
Bürokratie mit ihrer Eurokratie noch
eins draufzusetzen. So manche im
Raum stehende Regelung aus Brüssel
könnte uns Zahnärzten noch schwer
zu schaffen machen.
Nun hat aber der Europäische Ge
richtshof ein Urteil gefällt, das die gan
ze gesundheitspolitische Diskussion in
Deutschland in eine Richtung lenkt, in
die die Zahnärzteschaft schon lange
will. Mit der Entscheidung, daß zwei
Patienten, die sich im Ausland behan
deln ließen, die Behandlungskosten
nach den Kriterien der eigenen Kran
kenversicherung erstattet bekommen
müssen, ist das Prinzip der Kostener
stattung bekräftigt worden.
Dieses Urteil könnte auf lange Sicht
das deutsche Sachleistungssystem
über den Haufen werfen, das es in die
ser Form in Europa nirgendwo gibt.
Damit wäre so manches Problem erle
digt, z. B. die ganze Frage der Budge
tierung, mit deren Hilfe von den freien
Heilberufen unbegrenzte Leistungen
für begrenzte Mittel gefordert werden

sollen. Auch andere sozialrechtliche
Regelungen, die in die Rechte der
Heilberuf ler eingreifen, sind mit dem
Urteil des Europäischen Gerichtsho
fes ad absurdum geführt worden, wie
zum Beispiel die Altersbegrenzung für
vertragsärztliche Tätigkeit oder die Zu
lassungsbeschränkungen, sie müßten
eigentlich aufgehoben werden.
Das sind die Punkte, die die Politiker
und die Krankenkassen in Aufregung
versetzen. Die Reaktionen allein des
Bundesgesundheitsministeriums sind
so zwiespältig, daß man Zweifel haben
muß, ob im Bonner Ministerium über
haupt Klarheit über die Folgen des Ur
teils des Europäischen Gerichtshofes
herrscht. Von „einer Revolution des
deutschen Gesundheitssystems“ bis
hin zu „überhaupt keine Bedeutung für
die GKV“ reichten die Kernaussagen
der Stellungnahmen aus dem Ministe
rium. Wenn das Ministerium derart
unschlüssig ist, kann man es ihm aus
nahmsweise verzeihen. Denn was der
Europäische Gerichtshof mit seinem
Urteil tatsächlich bewegt hat, wird erst
die Zukunft zeigen. An der Zukunft
aber werden viele Akteure mitgestal
ten. Auch wir sollten uns nach Kräften
beteiligen.

Verschärfter Wettbewerb?
Nun wird weiterhin spekuliert, ob es
zu einem Gesundheitstourismus kom
men wird. Das ist nicht ganz ausge
schlossen, aber Fakt ist doch, daß sich
im Krankheitsfall fast jeder am lieb
sten im häuslichen Umfeld behandeln
läßt oder wenigstens möglichst nahe
am Wohnsitz. Über Zahntourismus ist
schon viel diskutiert worden. Der
lohnt sich aber für deutsche Patienten
nicht einmal in Richtung Osten. Zwar
sind dort die Kosten für zahnärztliche
Behandlung noch geringer als in

Deutschland. Auf diesen bleibt der Pa
tient aber in voller Höhe sitzen, weil
die Krankenkassen nur Behandlungen
im EUAusland erstatten müssen. Da
die Honorare für zahnärztliche Lei
stungen in den EUStaaten zum Teil
deutlich über den deutschen liegen,
lohnt sich eine zahnärztliche Behand
lung im Ausland für einen deutschen
Patienten wohl kaum. Der Restbetrag,
der nach Erstattung der Krankenkasse
für ihn bleibt, dürfte schließlich grö
ßer sein als wenn er einen deutschen
Zahnarzt in Anspruch nimmt.
Jeder Zahnarzt steht sowieso im Wett
bewerb mit den Kolleginnen und Kol
legen in seinem Umfeld. Dieser Wett
bewerb bleibt auf jeden Fall der ent
scheidende. Im europäischen Wettbe
werb haben wir über unser hohes Qua
litätsNiveau bei gleichzeitig niedrigen
Preisen eher einen Vorteil. Wir Zahn
ärzte müssen also keine Furcht vor ei
ner Öffnung unseres Sozialsystems
nach Europa haben. Im Bewußtsein
unserer Stärken sollten wir uns im In
teresse unserer Patienten dem Wettbe
werb stellen.

Peter Luthardt

Europa geht an uns nicht vorbei
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KZV

Eine politische Standortbestimmung
vier Monate vor der Bundestagswahl
mit dem eindringlichen Appell, auch
bei einem zu erwartenden „Links
ruck“ als Zahnärzteschaft zusammen
zustehen und die zahnärztlichen Posi
tionen im Ehrenamt und in der Praxis

weiterhin zu vertreten: Dies war die
Botschaft, die von der Vertreterver
sammlung der KZV Thüringen am 16.
Mai in Erfurt ausging.
Vorstandsvorsitzender Peter Luthardt
blickte in seinem Bericht auf die ver
gangenen Monate seit dem Inkrafttre
ten des 2. NOG zurück und wagte ei
nen Ausblick auf die einschneidenden
Veränderungen, die mit der nahenden
Bundestagswahl allem Anschein nach
ins Haus stehen. In der sich wandeln
den politischen Landschaft würde es
für die Zahnärzteschaft zunehmend
schwierig, sich mit ihren freiberuf li
chen, freiheitlichen und liberalen Ide
en wiederzufinden. „Besinnen wir uns
auf uns selbst. Das macht uns politik
fähig.“ Luthardt erinnerte daran, daß
die Realisierung des 2. NOG ein we
sentlicher Erfolg der zahnärztlichen
Standespolitik sei. Die Wiedereinfüh
rung der Kostenerstattung bei Zahner
satz und Kieferorthopädie sei eines
der bedeutendsten Ziele überhaupt ge
wesen. „Mit den Festzuschüssen und
der Anwendung der GOZ haben wir
auch einen wesentlichen Schritt bei
der Realisierung des Konzeptes der
Vertrags und Wahlleistungen ge
macht. Die Kröte, die wir für diesen
Erfolg schlucken mußten, war die so
genannte Sicherheitslinie bei den Ver

tragsleistungen. Sie ist nun auch der
Dreh und Angelpunkt der Schwierig
keiten, denen wir uns in den letzten
Monaten ausgesetzt sehen.“

Machtverlust der Kassen
Auch die Thüringer Zahnärzte blieben
nach den Worten des Vorsitzenden
von Unterstellungen und Verleumdun
gen nicht verschont. So hatte die Bar
merErsatzkasse behauptet, mehr als
die Hälfte der Abrechnungen sei
falsch. „Der Grund für das multime
diale Lamentieren der Krankenkassen
ist nur zu klar: Sie haben bei der Be
handlung der Patienten mit Zahner
satz nicht mehr mitzubestimmen. Sie
haben ihre Macht verloren.“ Von rund
80 Beispielen mit angeblich falschen
Abrechnungen, die der VdAK vorge
legt hatte, hätten nur wenige Fälle
wirklich Anlaß zu Beanstandungen ge
geben. Insgesamt sei dies für die Kolle
ginnen und Kollegen in Thüringen ei
ne ebenso unangenehme Situation wie
in ganz Deutschland gewesen. Öffent
lich als „Betrüger“ oder „Abzocker“
diffamiert zu werden, gefalle nieman
dem. Teilweise hätten die Kolleginnen
und Kollegen Stellungnahmen der
zahnärztlichen Berufsverbände ver
mißt. So mancher habe sich auch dar
über beschwert, daß er von seiner

„Besinnen wir uns auf uns selbst“
Vertreterversammlung der KZV: eine politische Standortbestimmung

Vorstandsvorsitzender Peter Lut
hardt appellierte an die Vertreter
versammlung, angesichts der sich
wandelnden politischen Landschaft
die freiberuflichen und freiheitli
chen Ideen nicht aus den Augen zu
verlieren. 

Gespannt verfolgten die Mitglieder der Vertreterver
sammlung die Rede des KZVVorsitzenden

Engagierte Diskussion: Dr. KarlFriedrich Rommel bei
seinem Beitrag
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KZV keine klaren Richtlinien bekom
men habe.

Dazu Luthardt: „Wir haben uns mit
Richtlinien zurückgehalten, weil das 2.
NOG wesentlich mehr Freiräume für
Patienten und Zahnärzte eröffnet als
das alte System. In diese Freiräume
hat eine KZV nicht hineinzubestim
men.“

Im öffentlichen Rahmen sei versucht
worden, die Vorteile des 2. NOG dar
zustellen. Dazu diente unter anderem
eine Pressekonferenz am 14. Januar,
die eine außerordentlich gute Reso
nanz gefunden hatte. Außerdem wur
den mehrere LeserTelefonaktionen
und Rundfunksendungen initiiert, die
nicht nur eine gute Presse brachten,
sondern auch gute Kontakte zu den
beteiligten Journalisten. „Diese Kon
takte halfen uns, als es darum ging, die
Angriffe der Krankenkassen zu parie
ren. Fast alle Attacken der Thüringer
Kassen in den Medien führten zu ei
ner entsprechenden Darstellung durch
unsere Seite, die ebenfalls veröffent
licht wurde.“

Die neuen Regelungen seien den Kol
leginnen und Kollegen in vielen Kreis
stellenversammlungen, Rundschreiben
und der blauen Fibel der KZBV sehr
deutlich dargestellt worden. Bundes
weit herrsche Einigkeit, sich von den
Krankenkassen sowie der Drohung
von Minister Seehofer, das Gesetz zu
ändern, wenn die Zahnärzte seiner
Auffassung nicht folgen, nicht ein
schüchtern zu lassen. „Das Bundesge
sundheitsministerium kann nicht ent
scheiden, ob das Recht richtig ange
wendet wird. Dies ist Aufgabe eines
Gerichts.“ Wenn man alle Verlautba
rungen aus der Entstehungsgeschichte
des 2. NOG heranziehe bis hin zu den
Presseinformationen der Koalition
und des Bundesgesundheitsministers,
so werde absolut klar, „daß alles so ge
meint war wie wir Zahnärzte es heute
interpretieren“, stellte Peter Luthardt
fest. Seehofer zeige sich in der Diskus
sion wankelmütig. Allein die FDP ver
trete die Grundprinzipien, die in das
2. NOG eingef lossen seien.

Budgetierung droht
In Bonn sei ein Regierungswechsel zu
erwarten, und es gelte, sich auf die
möglichen politischen Konstellatio
nen einzustellen. Wie die Gesundheits
politik einer Großen Koalition aus
sehe, zeige das GesundheitsStruktur
gesetz von Lahnstein, bei einer rot
grünen Koalition sähe das Ergebnis
noch wesentlich schlimmer aus. In
beiden Fällen sei mit Sicherheit von ei
ner Neuauf lage von Budgets auszuge
hen. Die Zahnärzteschaft müsse des
halb hinreichend deutlich machen,
daß es für begrenzte Mittel nur be
grenzte Leistungen geben könne und
Strategien erarbeiten, um sich diesen
neuen Herausforderungen zu stellen.
In diesem Zusammenhang sei auch ei
ne Diskussion über den Honorarver
teilungsmaßstab erforderlich. Lut
hardt rief dazu auf, bis zur nächsten
Vertreterversammlung einen Entwurf
zu erarbeiten und appellierte an alle
Kolleginnen und Kollegen, dabei
mitzuhelfen.
Anschließend informierte der Vor
standsvorsitzende über den Stand der
Vertragsverhandlungen mit den Kran
kenkassen. „Wir können froh sein, daß
wir noch immer eine fast lupenreine
Einzelleistungsvergütung als Grundla
ge der vertraglichen Beziehungen zu
den Krankenkassen haben, die in
Thüringen nicht durch Budgets be
grenzt ist.“ Für die KZV Thüringen
gelte: Für Kassengeld gibt es nur Kas
senleistung.

Die Verträge seien zwar ohne Bud
getRegelungen festgelegt worden, die
Höhe der Punktwerte sei aber alles an
dere als befriedigend. „Außerdem sind
die Sprüche für die AOK und die Er
satzkassen aus unserer Sicht rechtsfeh
lerhaft, so daß sich eine formale Klage
vor dem Sozialgericht nicht vermeiden
ließ. Wir haben jedoch mit unserer
Klage gleichzeitig das Ruhen der Ver
fahren beantragt, um in diesem Jahr
das Verhandlungsklima nicht zusätz
lich zu belasten.“ Wie Luthardt mitteil
te, sind mit allen Kassenarten jeweils

Auch diesmal
standen wieder
einige Anträge
zur Abstim
mung an

(VVMitglied) und KammerVizeprä
sident Dr. Andreas Wagner erläu
terte den Stand der Pläne zum Um
zug der Landeszahnärztekammer.
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zwei Verhandlungsrunden geführt
worden. Alle Kassenarten hätten auch
diesmal Ausgabenobergrenzen bzw.
Budgetregelungen gefordert. Dem er
teilte Luthardt eine klare Absage: „Wir
als Vertreter der freien Heilberufe kön
nen nicht die wirtschaftliche Verant
wortung für die Leistungsversprechen
der Krankenkassen übernehmen. Oh
ne Ausgabenbegrenzung sind die
Krankenkassen bisher nicht bereit, ei
ne Anhebung der bestehenden Punkt
werte mit uns zu vereinbaren. Für die
KZV Thüringen kommen vertragliche
Regelungen mit Obergrenzen oder
sonstigen Budgetlösungen nicht in
Frage.“ Die KZV würde den Weg zum
Schiedsamt gern vermeiden, um nicht
von dort Verträge mit niedrigen Punkt
werten und zusätzlichen Budgets zu
bekommen, stellte der Vorstandsvor
sitzende fest.
Auch auf den Thüringer „Dauerbren
ner“ Zahnärztehaus kam Peter Lut
hardt zu sprechen. Er habe den Ein
druck, als ob bei der Landeszahnärz
tekammer ein Umzug ins KZVGebäu
de nicht erste Präferenz habe. Darüber
sei er etwas betrübt, denn ein gemein
sames Zahnärztehaus sei für ihn ein
„Essential“. Zum Schluß bedankte
sich Peter Luthardt noch bei allen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
beim Vorstand für die geleistete Ar
beit.

Geistige Einigkeit angemahnt
Die anschließende Diskussion eröff
nete der Präsident der Landeszahnärz
tekammer, Dr. Jürgen Junge, der der
Vertreterversammlung als Gast bei

wohnte. Er beschwor noch einmal die
Einigkeit der Thüringer Zahnärzte, um
neun Jahre nach der Wende einen
Eklat wie in SachsenAnhalt zu verhin
dern. Enttäuscht zeigte er sich von
Bundesgesundheitsminister Horst See
hofer, der aus wahltaktischen Grün
den „umgefallen“ sei und nicht mehr
zu seinem ursprünglichen Wort stehe.
KammerVize Dr. Andreas Wagner
griff das Thema „Zahnärztehaus“
noch einmal auf. Gemeinsames Ziel
der Standespolitik beider Körper
schaften sollte eine einheitliche, effizi
ente Berufsvertretung sein. „Dazu be
darf es einer geistigen Einheit und
nicht unbedingt einer geografischen.
Das ist gegeben, wir sind auf dem rich
tigen Weg.“ Es stehe außer Zweifel,
daß der Kammervorstand das gemein
same Zahnärztehaus haben wolle,
aber in zehn bis 15 Jahren werde es
auch noch Zahnärzte geben. Auf eine
Anfrage in der Diskussion eingehend,
berichtete Dr. Wagner, die wirtschaft
liche Situation der Zahnärzte sei ange
spannt, das spiegle sich in den Anträ
gen auf Entlastung im Rahmen der
verschiedenen Beiträge wider. Haupt
ursache seien hierbei Krankheit, Ma
nagementfehler und eine der allgemei
nen Rezession nicht angepaßte Praxis
und Lebensführung.
In der Diskussion gab Dr. Engel zu be
denken, daß bei der Bewertung der
Vor und Nachteile eines Zahnärz
tehauses die Kostensituation für beide
Körperschaften gemeinsam betrachtet
werden sollte.
Herr Panzner stellte das zukünftige
Gutachterwesen in Thüringen vor.

Dieses wurde gemeinsam mit der Lan
deszahnärztekammer entwickelt, und
man habe auch schon erste gute Er
fahrungen gesammelt. Durch den
Wegfall der Wirtschaftlichkeitsprüfung
würden weit weniger Gutachter als in
der Vergangenheit benötigt. Insgesamt
müsse man aber darauf vertrauen, daß
auch hier die Zeit mehr Rat geben
wird.
Weiten Raum nahm die Diskussion
um den Antrag 3 ein. Dieser zielte auf
eine Kostenentlastung der „zertifizier
ten Kieferorthopäden“ ab. Der bishe
rige Sockelbetrag, der ja von den kie
ferorthopädisch tätigen Zahnärzten
ohne Facharztanerkennung nicht er
hoben wurde, ist nun abgeschafft. Die
se Lösung ist nicht für alle Beteiligten
nachvollziehbar, wurde jedoch als po
litische Geste unter anderem mit dem
Hinweis auf einen solidarischen Be
rufsstand, der frei von Diskriminie
rung der fachlichen Minderheiten sich
kompromißlos für eine freiheitliche
Berufsausübung einsetzt, mehrheitlich
beschlossen. Dies geschah im gleichen
Atemzug wie die Verwaltungskosten
senkung für Sachleistung. Der neue
Verwaltungskostensatz beträgt 1,45
Prozent.
Die bei der Vertreterversammlung be
schlossenen Anträge zur Anpassung
der Verwaltungskostenbeiträge für
1997, zur Änderung im Struktur und
Stellenplan ab 01.07.1998 bis
30.06.2000 und zum Verwaltungsko
stenbeitrag ab 01.07.1998 lesen Sie
nachfolgend im vollen Wortlaut.

red.

Anträge an die Vertreterversammlung
AntragNr.: 1

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge für 1997

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung faßt rückwirkend für das Jahr 1997 folgenden Beschluß:
Der Verwaltungskostenbeitrag für alle über die KZV Thüringen abgerechneten Leistungen im Bereich ZE, PAR, KB beträgt ab dem IV.
Quartal 1996 und im Bereich KCH und KFO ab dem I. Quartal 1997: 1,3 %.



257tzb 6/98

KZV

Begründung:
Die Vertreterversammlung am 09.11.1996 hatte zum Haushalt des Jahres 1997 gemäß Antrag Nr. 5 eine Erhöhung des
Verwaltungskostenbeitrages auf 1,3 % für alle über die KZV Thüringen ab 01.01.1997 abgerechneten Leistungen wie folgt bestätigt: 
         KCH und KFO  ab IV/96;    ZE, PAR, KB  ab 01/97.
Im Zusammenhang mit dem Umzug der Verwaltung in das neue Gebäude und der gleichzeitigen Umstellung der Abrechnungs und Buch
haltungssoftware waren in der KZV Thüringen im Zeitraum IV/1996 bis I/1997 erhebliche zusätzliche Arbeiten notwendig. Die Programme
liefen in diesem Zeitraum außerordentlich fehlerhaft und sämtliche Vorgänge zur Buchung von Vergütungen gegenüber Kreditoren und De
bitoren mußten fast ausschließlich manuell geändert und/bzw. ergänzt werden. Dabei wurde versehentlich die Erhebung von Verwaltungsko
sten für den Übergangszeitraum des Jahres 1996 zu 1997 vertauscht. Dies hat insgesamt zu Mindereinnahmen an Verwaltungskosten im
Jahre 1997 in Höhe von DM 131.225,16 geführt. Eine sachliche Berichtigung in Form einer Nachberechnung wäre deshalb notwendig und
durchzuführen.
Aus der vorliegenden Jahresabschlußrechnung (Vorlage erfolgt in der nächsten Vertreterversammlung) ergibt sich insgesamt, daß geringere
Vermögensentnahmen erforderlich wurden, als im Haushaltsansatz geplant waren. Damit ist es möglich, die Neu/Nachberechnung fallen
zulassen und die tatsächlich erhobenen Verwaltungskosten in den Haushalt einzustellen. 
Eine nachträgliche Belastung der Zahnarztpraxen in Höhe von DM 131.225,16 kann somit vermieden werden.

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

AntragNr.: 2

Antragsteller:  Vorstand der KZV Thüringen
Betreff:  Änderung im Struktur und Stellenplan ab 01.07.1998 bis 30.06.2000

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung bestätigt die Erweiterung der Personalstruktur der Prüfabteilung für den Zeitraum ab 01.07.1998 bis 30.06.2000
durch entsprechende Änderung des Struktur und Stellenplanes (siehe Anlage).

Begründung:
Nach Abschluß der Prüfvereinbarung (Beschluß des Landesschiedsamtes im Jahre 1996) wurde das Prüfgeschäft in der KZV Thüringen für
die Jahre ab 1993 ff. wieder aufgenommen. Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, daß der Arbeitsanfall, gerade auch in Bezug auf die
Inanspruchnahme des Beschwerdeausschusses, jedoch ein solches Ausmaß angenommen hat, daß die bisherige Struktur dringend geändert
werden muß. Der bisherige Personalbestand und die Logistik reichen nicht aus bzw. müssen geändert werden, um eine zeitgerechte Bearbei
tung zu gewährleisten und ein korrektes Verfahren durchzuführen. Die hohe Anzahl an eingehenden Prüfanträgen, das Primat der Einzel
fallbewertung und der vorhandene Rückstau an durchzuführenden Prüfverfahren machen zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine zeitnahe Prü
fung so gut wie unmöglich. Weiterhin ist es den betroffenen Zahnarztpraxen unmöglich, auf das Prüfverfahren zeitnah zu reagieren. 
Die Bestimmungen des Datenschutzes und die sich damit ergebende Verschlüsselung zahnarztbezogener Abrechnungsdaten lassen den Auf
wand für die Prüfung steigen, da diese Daten für die aus Sicht der Zahnärzteschaft dringend gebotene Einzelfallprüfung ausschließlich in
der KZV vorliegen und erst für das Prüfverfahren durch die KZV wieder rückentschlüsselt werden dürfen. Die sachgerechte Auswahl und
Selektion obliegt den Ausschüssen und muß durch die Geschäftsstelle realisiert werden. Aus diesen Gründen ist der Struktur und Stellen
plan, wie in der Anlage dargestellt, mit Wirkung ab 01.07.1998 zu ändern. Die dabei anfallenden Personal und Personalnebenkosten führen
zu einer Veränderung der Haushaltsansätze, die unter Berücksichtigung der Beschlußlage zum Antrag des Vorstandes an diese VV Nr. 3 be
reits in den Haushalt eingearbeitet wurden. 
Anlage: Struktur und Stellenplan 2. Halbjahr 1998

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

AntragNr.: 3

Antragsteller:  Dr. Pohl, Dr. Radam
Betreff:  Verwaltungskostenbeitrag ab dem 0.1.07.1998

Wortlaut des Antrages:
Die Vertreterversammlung bestätigt den Beitragssatz für über die KZV Thüringen ab dem 01.07.1998 eingereichte und abzurechnende
Leistungen auf 1,45 %. Der Sockelbetrag, der von den Kieferorthopäden erhoben wird, entfällt.

Begründung:
Die Erhebung eines Sockelbetrages ist nicht zeitgemäß und dient nicht dem Prinzip der solidarischen Finanzierung der Verwaltung der
KZV durch alle in Thüringen tätigen Zahnärzte. Es stellt eine unangemessene finanzielle Belastung der Kieferorthopäden dar und ist durch
Haushaltsnotwendigkeiten nicht begründbar.
Die Kieferorthopäden werden an den Kosten der allgemeinen und abrechnungsbezogenen Verwaltung ebenso beteiligt wie alle anderen
Thüringer Zahnärzte. Eine Mehrbelastung durch die Erhebung eines Sockelbetrages stellt demzufolge eine Diskriminierung dar.

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.
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Die Behandlung von Erkrankungen
des Parodontiums stellt oftmals eine
Vorbehandlung für die Versorgung mit
Zahnersatz dar, ist jedoch gerade auch
als alleinige zahnerhaltende Maßnah
me von besonderer Wichtigkeit und
steigender Bedeutung. Der Zahnhalte
apparat ist immer wieder durch er
nährungsbedingte, aber auch manife
ste, generalisierte Stoffwechselerkran
kungen in erheblichem Maße, aber
auch bei ungenügender Zahn und
Mundhygiene sowie nach Unfällen
Gefährdungen und Erkrankungen aus
gesetzt. 
Deshalb war in der Vergangenheit und
wird in der Zukunft dem Erhalt eines
gesunden Parodontiums besondere
Sorgfalt in der zahnärztlichen Behand
lung und der vertragszahnärztlichen
Versorgung beizumessen sein. 
Dieser Beitrag wird jedoch nicht im
fachlichmedizinischen Sinne die An
satzpunkte für die Notwendigkeit und

die Strategie einer Behandlung der
verschiedenen Formen von Parodon
talerkrankungen darstellen. 
Er soll vielmehr im wesentlichen die
bisherigen Ergebnisse der Wirtschaft
lichkeitsprüfung abgerechneter Paro
dontalbehandlungen in der KZV Thü
ringen erläutern und damit einem
größeren Interessentenkreis bekannt
machen, so daß die Konsequenzen
fehlerhafter Leistungserbringung und/
oder abrechnung im kassenvertrags
rechtlichen Sinne stärker in die praxis
interne planerische und damit vorbe
reitende Debatte um eine den gegen
wärtigen Richtlinien entsprechende
PARBehandlung einbezogen werden
können.
Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit ei
ner Parodontalbehandlung (nachfol
gend PARBehandlung) wird nach den
bestehenden Verträgen und damit
nach der geltenden Rechtslage vorge
nommen. Es wird auf die Möglichkei

ten, Verfahren und Ergebnisse im ein
zelnen eingegangen.

1. Wirtschaftlichkeitsprüfung
vor Behandlungsbeginn durch
Gutachter
Für die vorherige Wirtschaftlichkeits
prüfung ist ein zweistufiges Gutachter
verfahren vereinbart. Die Krankenkas
sen haben die Möglichkeit, durch ei
nen von der KZVTh bestellten Gut
achter prüfen zu lassen, ob die vorge
sehene und auf dem PARBehand
lungsplan beantragte Behandlung den
Bedingungen des § 12 SGB V (Wirt
schaftlichkeitsgebot) unter besonderer
Berücksichtigung der vertraglich ver
einbarten Richtlinien der Bundesman
telverträge entspricht. 
Entspricht sie nach Prüfung durch den
Gutachter den Richtlinien und erteilt
die Kasse nach verwaltungsinterner
Prüfung (ggf. auch ohne Gutachterver

Die Wirtschaftlichkeitsprüfung in der Parodontalbehandlung
und deren Folgen

Die Landesausschüsse der Zahnärzte
und der Krankenkassen haben die
Aufgabe, eine eventuelle Über oder
Unterversorgung von Zulassungsbezir
ken festzustellen sowie entsprechende
Maßnahmen (Öffnen oder Schließen
eines Bereiches) festzulegen. Diese
Entscheidungen sind die Grundlage
für das Handeln des Zulassungsaus
schusses, der beispielsweise die Zulas
sung eines Zahnarztes in einem Pla
nungsbereich ablehnen kann.
In seiner jüngsten Sitzung am 27. Mai
hatte sich der Ausschuß neben einigen
Formalien mit den Konsequenzen des
2. NOG für die Bedarfsplanung zu be
schäftigen. Wegen der Direktabrech
nung der kieferorthopädischen Be
handlung liegen nämlich derzeit keine
Fallzahlen vor, was natürlich auch die
kieferorthopädisch tätigen Allgemein

zahnärzte betrifft. Das wiederum be
wirkt, daß niemand Auskunft geben
kann, welche Auswirkung das auf den
Grad der allgemeinzahnärztlichen
Versorgung hat. Daraus folgend ist ein
Versorgungsgrad nicht mehr feststell
bar.
War man sich über die Zusammen
hänge bis zu diesem Punkt noch einig,
vertraten Krankenkassen und Zahn
ärzte verschiedene Auffassungen über
die Konsequenzen. Die Kassen
wünschten sich eine Umfrage über die
Fallzahlen, die Zahnärzte führten das
Gesamtsystem der ungerechten Zulas
sungsbeschränkung anhand dieses
Beispiels ad absurdum. Letztendlich
konnte sich der Ausschuß aber noch
nicht zur einzig logischen Konsequ
enz, der Aufhebung aller Zulassungs
beschränkung für Thüringen, ent

schließen. Das wäre bundesweit bei
spielgebend, wenn auch aus der Sicht
eines geeinten Europas von dort noch
stärkere Impulse in diese Richtung er
wartet werden können.
Unser Landesausschuß zog sich auf ei
ne Frist zur Neufeststellung der ent
sprechenden Daten zum 30. Juni 1998
zurück und verschaffte sich damit eine
kleine Entscheidungspause. Letztlich
bleibt abzuwarten, ob die Krankenkas
sen oder die Zahnärzte bis dahin ver
läßliche Daten sammeln können und
ob diese ihrer Aussagekraft nach aus
reichen, für die Zukunft die Praxis der
Zulassungsbeschränkung für soge
nannte überversorgte Planungsberei
che zu rechtfertigen.

Th. Radam

Der Versorgungsgrad ist nicht mehr feststellbar
Aufhebung aller Zulassungsbeschränkungen wäre die einzig logische Konsequenz
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fahren) eine Kostenübernahmeer
klärung, gilt die Behandlung als not
wendig und wirtschaftlich und unter
liegt insoweit nicht mehr einer nach
träglichen Wirtschaftlichkeitsprüfung. 
Für im Gutachterverfahren in der er
sten Stufe auftretende Unstimmigkei
ten ist ein Obergutachterverfahren ver
traglich geregelt. Der durch die Kas
senzahnärztliche Bundesvereinigung
benannte Obergutachter trifft eine
Empfehlung gegenüber dem Antrag
steller bzw. der Krankenkasse zur
Wirtschaftlichkeit der geplanten Ver
sorgung. Erfolgt auch nach positiver
Stellungnahme des Obergutachters
durch die Kasse keine Kostenübernah
meerklärung für eine notwendige und
wirtschaftliche Behandlung, wäre der
Patient auf den Klageweg gegen seine
Krankenkasse auf Bezuschussung an
gewiesen, bzw. muß die Kostenerstat
tung nach § 13 Abs. 3 SGB V wählen.
Dieser Fall ist jedoch so gut wie ausge
schlossen. 
Öfter kommt hingegen der Fall vor,
bei dem sowohl Gutachter als auch
Obergutachter die sofortige Notwen
digkeit einer systematischen PARBe
handlung verneinen, weil z. B. durch
mundhygienische Maßnahmen des
Patienten und Maßnahmen nach
Geb.Nr. 105/107 eine deutliche Ver
besserung des Zustandes eintreten
sollte und somit die PARBehandlung
als Initialmaßnahme unwirtschaftlich
wäre. Erst wenn solche kostengünsti
geren Behandlungen trotz Mitarbeit
und Motivation des Patienten nicht
die zu erwartenden Erfolge zeigen, wä
re eine systematische PARBehand
lung angezeigt und dann auch wirt
schaftlich.
Die vorherige Wirtschaftlichkeitsprü
fung durch das Gutachterverfahren ist
allen Zahnärztinnen und Zahnärzten,
die regelmäßig PARBehandlungen
durchführen, hinlänglich bekannt.
Trotzdem soll nochmals kurz auf das
Verfahren eingegangen werden.
Die Krankenkasse stellt, sofern ein Be
darf aus Sicht der Krankenkasse dafür
besteht, einen entsprechenden kosten

pf lichtigen Antrag an einen PARGut
achter auf Überprüfung der einge
reichten Behandlungsunterlagen auf
deren wirtschaftliche (Planungs/) Be
handlungsweise. Dieser prüft anhand
der vom Behandler zu übergebenden
Röntgenaufnahmen und Modellen so
wie ggf. weiterer Unterlagen (z. B. API
oder QHI) oder auch einer persönli
chen Inaugenscheinnahme die Be
handlungsplanung und befürwortet
den Behandlungsplan oder lehnt ihn
unter Verweis auf die Ablehnungs
gründe ab. Gegen die Stellungnahme
des Gutachters ist ein Widerspruch
möglich, der sowohl vom behandeln
den Zahnarzt als auch von der Kran
kenkasse eingelegt werden kann. Liegt
ein solcher Widerspruch vor, wird ein
Obergutachter eingeschaltet. Dieser
prüft nochmals den Sachverhalt und
entscheidet im Gutachterverfahren
endgültig. Widersprüche gegen das
Obergutachten sind sozialgerichtlich
zu klären, wobei sich die Klage nicht
gegen den Gutachter, sondern immer
gegen die eine Kostenübernahmeer
klärung versagende Krankenkasse
richtet. Das liegt daran, daß das Gut
achterverfahren lediglich eine Ent
scheidungshilfe für die Krankenkasse
darstellt, mit der sie die Wirtschaft
lichkeit klärt und danach eine Ent
scheidung trifft, inwieweit die geplante
Behandlung als Bestandteil der ver
tragszahnärztlichen Versorgung zu se
hen ist und einen Kostenübernah
meanspruch des Versicherten auslöst.

2. Nachträgliche Wirtschaftlich
keitsprüfung durch Prüfungs
ausschüsse
Ist die genehmigte Behandlung abge
schlossen, f indet eine nachträgliche
Prüfung der Wirtschaftlichkeit regel
mäßig nicht mehr statt. Hier sind nach
eingehender Rechtsprechung des Bun
dessozialgerichtes und auch anhand
der für Thüringen geltenden Prüf
vereinbarung nur noch Sachverhalte
prüfbar, die einer vorherigen Wirt
schaftlichkeitsprüfung (auch dem Gut
achterverfahren) unzugänglich waren.

Dies sind insbesondere:
-  Einhaltung der Karenzzeit von min

destens zwei Wochen zwischen Ab
schluß der Vorbehandlung und er
sten Maßnahmen der PARBehand
lung,

-  sachlichinhaltliche Stimmigkeit
zwischen dem abgerechneten PAR
Behandlungsplan und den dazuge
hörigen KCHLeistungen (zu die
sem Zweck führen die Krankenkas
sen patientenbezogen die KCHLei
stungen, wie Röntgenleistungen,
Anästhesien, Zahnsteinbehandlun
gen und Behandlungen bei Mund
schleimhauterkrankungen quartals
übergreifend mit den abgerechneten
PARBehandlungsplänen zusam
men),

- sachlichinhaltliche Stimmigkeit der
zeitlichen Zusammenhänge zwi
schen KCHLeistungen und PAR
Behandlung

- logistisch nicht erklärbare Abfolge
der einzelnen Behandlungsschritte
innerhalb der PARBehandlung so
wie ein entsprechender erfahrungs
gemäß nicht einleuchtender Zeit
raum für operativen und Nachbe
handlungsteil einschließlich Wun
denversorgung.

Auch konnte die Krankenkasse regel
mäßig im vorhinein nicht feststellen,
inwieweit bereits vor Genehmigung
des Behandlungsplanes, also vor Ent
scheidung der Krankenkasse zur Ko
stenübernahme, mit der Behandlung
selbst begonnen wurde, so daß dies
nachträglich geprüft wird. Ebenso
kann erst nachträglich geprüft werden,
ob alle Leistungen nach Position 111
vor dem Abschlußdatum erbracht
wurden.
Ergibt die Zusammenführung aller die
Behandlung betreffenden Abrech
nungsdokumente oder die Abrech
nung des Behandlungsplanes auf dem
Verwaltungswege nicht klärbare Fra
gen, wird Antrag auf Prüfung der Wirt
schaftlichkeit der Behandlung gestellt.
Diesem Antrag liegt inzident die Ver
mutung zugrunde, daß die Richtlinien
nicht eingehalten wurden und damit
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die Behandlung als unwirtschaftlich
und insoweit nicht zur vertrags
zahnärztlichen Versorgung gehörend
zu bewerten wäre. 
In diesem sich (zeitlich oftmals sehr
verzögert) anschließenden Verfahren
vor dem Prüfungsausschuß hat der be
troffene Behandler anhand seiner Pati
entendokumentation, ggf. Modellen
und Röntgenaufnahmen, die entschei
dungsrelevanten Tatsachen darzustel
len und entsprechend zu begründen. 
Der Prüfungsausschuß besteht wie bei
der KCHPrüfung aus drei Zahnärzten
und drei Kassenvertretern, wobei ein
Zahnarzt als Berichterstatter fungiert
und alle zu prüfenden Einzelfälle be
reits im vorhinein einer eingehenden
Durchsicht und Bewertung nach Ak
tenlage unterzogen hat. Dabei ist be
sonderer Wert auf die Einhaltung der
in den Richtlinien bestimmten Fristen
zu legen, da in der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichtes gerade die
ses Thema Inhalt mehrerer Verfahren
war, so daß keine Interpretationsspiel
räume mehr bestehen. Wurden Fristen
nicht eingehalten, stellt dies einen Ver
stoß gegen die Richtlinien dar und
führt (automatisch) zur Unwirtschaft
lichkeit und zum Honorarverlust.
Stellt nach eingehender Beratung der
angerufene Prüfungsausschuß fest,
daß der Antrag der Kasse zu Recht be
steht, erfolgt mittels Bescheid eine ent
sprechende Entscheidung. Dieser Be
scheid enthält die zur Entscheidung
herangezogenen Gründe sowie das
sich daraus abzuleitende Ergebnis.
War eine Behandlung als unwirtschaft
lich zu qualifizieren, ist eine Abrech
nungsberichtigung zu Gunsten der
Krankenkasse bzw. zu Lasten des Ver
tragszahnarztes durchzuführen. Dies
geschieht dann durch z. B. komplette
Stornierung der PARAbrechnung im
jeweiligen Behandlungsfall (konsequ
ente Einzelfallprüfung!), Umwandlung
von Gebührennummern in andere
(z. B. Anästhesien) usw.
Der Prüfbescheid stellt einen rechts
behelfsfähigen belastenden Verwal
tungsakt dar, der durch den Beschwer

deausschuß überprüft werden kann.
Anzumerken wäre noch, daß die Prü
fungs und Beschwerdeausschüsse
rechtlich selbständig als gemeinsame
Einrichtungen zwischen Krankenkas
sen und Zahnärzten arbeiten und von
beiden finanziell getragen werden. Die
Verwaltungsstrukturen werden in der
KZVTh realisiert.

3. Verfahren vor der
PARBeratungskommission des
Vorstandes
In besonders schwierigen Fällen, das
sind meist Fälle, bei denen neben der
wirtschaftlichen Sichtweise auch fach
liche Gesichtspunkte in erheblichem
Maße eine Rolle spielen, gibt der Prü
fungsausschuß Fragestellungen an den
Vorstand ab und unterbricht damit
das laufende Prüfungsverfahren bis zu
einer Entscheidung des Vorstandes.
Da ein Mängelverfahren zur Nachbe
gutachtung für den PARBereich nicht
vereinbart ist, kann es deshalb auch
nicht konstruiert werden. Somit ist die
Zuständigkeit des Vorstandes gegeben.
Der Vorstand hat zur fachlichinhaltli
chen Bewertung eine spezielle PAR
Beratungskommission gebildet, wel
che aus drei Mitgliedern der KZV be
steht, die sich vertiefte Fachkenntnisse
auf dem Gebiet der Parodontologie
angeeignet haben. Der Vorstand wird
darin durch den Fachreferenten für
Parodontologie, Herrn Tilo Richter
vertreten.
Diese Vorstandskommission entschei
det aber nicht selbst, sondern emp
f iehlt dem Vorstand nach Anhörung
des betroffenen Zahnarztes eine Ent
scheidung, über die der Vorstand nach
nochmaliger Bewertung endgültig be
schließt.
Auch dieser Bescheid stellt einen
rechtsbehelfsfähigen belastenden Ver
waltungsakt dar, hat aber vorrangig
meist keine Gesichtspunkte der Wirt
schaftlichkeit zum Inhalt, sondern der
sachlichinhaltlichen richtigen Lei
stungserbringung, ist also eher diszipli
narrechtlicher Gestalt.

In Auswertung der bisher durchge
führten Wirtschaftlichkeitsprüfungs
verfahren in den Ausschüssen und als
Ergebnis vieler eingehender Beratun
gen vor der PARBeratungskommissi
on des Vorstandes ist bedauerlicher
weise festzustellen, daß eine ganze
Reihe von PARBehandlungen tat
sächlich unwirtschaftlich waren bzw.
sogar der Verdacht aufkommen
mußte, daß es sich überhaupt nicht
um eine systematische PARBehand
lung gehandelt hat.

Eine immerhin beträchtliche Anzahl
von unter dem Verdacht unwirtschaft
licher Behandlungsweise stehenden
PARPlänen läßt im Nachhinein keine
Korrelation zu den im betreffenden
Zeitraum ebenfalls abgerechneten
(und deshalb auch zu erbringenden!!)
KCHLeistungen zu. Es war in einigen
Fällen äußerst fraglich, wie die chirur
gische Intervention bei z. B. 18 Lei
stungen nach der Gebührennummer P
200 beim Patienten gänzlich ohne
Anästhesien bzw. ohne Röntgenauf
nahmen durchgeführt werden konnte. 

Es grenzt fast an den Verdacht der
Körperverletzung, wenn Vorbehand
lungen überhaupt nicht durchgeführt
wurden, die Anfertigung von Pla
nungsmodellen unterblieb, Röntgen
staten nicht aufgestellt wurden bzw.
die PARBehandlung ausschließlich
anhand eines mehr oder weniger aus
sagefähigen, beispielsweise erst nach
träglich (also nach Abschluß der Be
handlung!) angefertigten, Orthopanto
mogramms begründet wurde. 

Zum Teil treffen wir bei der näheren
Untersuchung abgeschlossener PAR
Behandlungen Fälle an, in denen zwi
schen Genehmigung durch die Kran
kenkasse, Beginn der PARBehand
lung und deren Abschluß und Abrech
nung Zeiträume von nur wenigen Ta
gen liegen. Inwiefern beispielsweise
hier Wundbehandlungen erfolgreich
abgeschlossen und das Parodontium
letztlich erfolgreich therapiert werden
konnten, ist äußerst fragwürdig und
folgerichtig auch in der Regel in Ge
sprächen anhand von Röntgenaufnah
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men und der Patientenkartei durch
den Behandler nicht begründbar und
nicht nachvollziehbar.
Spätestens in der nachträglichen Wirt
schaftlichkeitsprüfung bzw. in der Prü
fung durch die PARBeratungskom
mission des Vorstandes fallen solche
„fehlerhaften Interpretationen“ der
Richtlinien auf und führen zum
100%igen Regreß der gesamten Be
handlung. 
Der Regreß schließt neben den abge
rechneten Leistungen der PARGe
bührentarife auch den Regreß bei den
bezogenen KCHLeistungen mit ein,
die logischerweise bei unwirtschaftli
chen PARBehandlungen ebenfalls un
wirtschaftlich waren, z. B. Rö; Zst,
Mu, I/L.
Im Zweifel über den Umfang der Re
greßmaßnahmen, wie z.B. nach Fest
stellung von Ungereimtheiten beim
Behandlungsablauf in einigen geprüf
ten Fällen, wird zur Sicherung der In
teressen der KZV gegenüber diesen
betroffenen Zahnärzten auch ein Si
cherungseinbehalt für alle im jeweili
gen Leistungszeitraum abgerechneten
PARBehandlungsfälle bis zur endgül
tigen Klärung der Sachlage angeord
net. Oft, gerade aber in den letzten
Monaten, wird wieder die Frage ge
stellt, wie in solchen Fällen zu verfah
ren ist, wenn lediglich an einzelnen
Zähnen des Gesamtgebisses eine
PARBehandlung notwendig wäre, je
doch für die Aufstellung eines Status
und Beantragung einer kompletten
PARBehandlung des/der gesamten
Kiefer keine Indikation besteht.
Hier sind sich Primärkassen und KZV
Thüringen bereits vor Jahren einig ge
worden, in solchen Einzelfällen die
Gebührennummer 50 (Exzision 2) ne
ben den sonstigen KCHLeistungen
auf dem KCHSchein als abrechnungs
fähig anzuerkennen. Zur allgemeinen
Kenntnis wird der dazu gefällte Be
schluß der Technischen Kommission
Thüringen (rein formell nur gültig im
Primärkassenbereich, jedoch ist aus
den Erfahrungen und der Sicht einer
wirtschaftlichen Behandlungsweise

davon auszugehen, daß auch die Er
satzkassen dies akzeptieren) nachfol
gend nochmals veröffentlicht.

TKBeschluß Nr. 4/1 vom
04.11.1992
BemaNr. 50 (Excision einer
Schleimhautwucherung) bei
ParodontoseBehandlung

Excision einer Schleimhautwu
cherung Exc. 2 (Bewertungszahl
36 Punkte) ist für einzelne paro
dontalchirurgische Maßnahmen
je Zahn dann abrechnungsfähig,
wenn der Leistungsinhalt der P
200 (Curettage, offene Curetta
ge, LappenOP, Gingivektomie
bei Gingivahyperplasie) erfüllt ist
- z. B. deepscaling, rootplan
ning, Excision inneres Saumepi
thel, Excochleation von Granula
tionsgewebe, Osteoplastik. Dies
ist dann möglich, wenn paro
dontalchirurgische Maßnahmen
an einzelnen Zähnen oder
Restzähnen notwendig werden,
eine systematische PARBe
handlung jedoch aus wirtschaft
lichen Gründen nicht zu vertre
ten ist (Modellnahme, Planung)
und am selben Zahn (Parodonti
um) gleichzeitig keine andere
chirurgische Maßnahme durch
geführt wird. Die vertraglich vor
gesehene systematische PAR
Behandlung darf damit nicht um
gangen werden. Die Abrech
nungsfähigkeit der Nummer 50
ist je Zahn gegeben.

Es ist also aus vertragsrechtlicher
Sicht nicht zu beanstanden, wenn
beim Vorliegen von Verdachtsgründen
fehlerhafter Behandlungsdurchfüh
rung, Unstimmigkeiten zwischen
KCHAbrechnungen und PARBe
handlung, fehlender KCHLeistungen
oder unklarer Zeitabläufe durch die
Krankenkassen Anträge auf nachträg
liche Wirtschaftlichkeitsprüfung ge
stellt werden.
Um auch vorbeugend wirksam etwas
zu erreichen, ohne daß die Kranken

kassen involviert werden, prüft die
PARBeratungskommission auch lau
fend aktuelle PARAbrechnungen. Ziel
dieser Maßnahmen ist in erster Linie
die zeitnahe Beratung der Kolleginnen
und Kollegen. Werden Falschabrech
nungen festgestellt, kommt es aber
auch hier über eine Vorstandsentschei
dung zur Abrechnungskorrektur.

4. Ergebnisdiskussion und
Ausblicke
Die Ergebnisse der jüngeren Vergan
genheit zeigen, daß teilweise nicht hin
nehmbare Bildungslücken bei der Pla
nung und Durchführung einer PAR
Behandlung bestehen und bei festge
stellten Unwirtschaftlichkeiten Ho
norarberichtigungen in erheblichen
Größenordnungen umzusetzen waren,
teilweise sogar eine Abgabe des Falles/
der Fälle an staatliche Untersuchungs
organe (Staatsanwaltschaft) erwogen
werden mußte.
Nachfolgend möchten wir Ihnen zur
Verdeutlichung einige Fallbeispiele für
die erfolgte Wirtschaftlichkeitsprüfung
und die Prüfung durch die PARBera
tungskommission darstellen, aus de
nen Wirkungsweise, Unterschiede und
Konsequenzen der beiden Prüfungs
Verfahren ersichtlich werden.

Prüfung der Wirtschaftlichkeit durch
Prüfungsausschüsse an 9 Beispielen
Bemerkung: Die nachfolgenden Fälle
sind aus der Historie und dem gegen
wärtigen Antragsbestand willkürlich
entnommen. 
Insgesamt wurden im Zeitraum des
Jahres 1997 für 20 Mitglieder der
KZVTh 416 Fälle zur Prüfung bean
tragt, bei denen in 277 Fällen Kürzun
gen bzw. Stornierungen vorgenommen
wurden, während 139 ohne Beanstan
dungen blieben. In 5 Fällen wurde ge
gen die Entscheidung des Prüfungs
ausschusses Widerspruch eingelegt.
Nachfolgende Tabelle enthält nur die
wichtigsten Informationen der Bei
spielfälle ohne weitere Begründungen.
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 Falldarstellung  Hinweise/Daten  Entscheidungen

1  Vorbehandlung  III/95: 1 x 107  
 PARStatus erstellt  31.08.1995  
 PARStatus genehmigt  05.09.1995  
 Beanstandungen:  keine PABehandlung nachgewiesen; Behandlungszeit sehr kurz
  (1 Woche nach Bewilligung)  
 Behandlungsabschluß  12.09.1995  PA hat noch nicht     entschieden
     

2  Vorbehandlung  IV/95: 1 x 107  
 PARStatus erstellt  09.01.1996  
 PARStatus genehmigt  15.01.1996  
 Beanstandungen  Behandlung ohne Anästhesien, keine PABehandlung nachgewiesen,
  mangelnde Vorbehandlung, sehr kurze Behandlungsdauer  
 Behandlungsabschluß  19.01.1996  PA hat noch nicht    entschieden
     

3  Vorbehandlung  06.06.96/22.08.96: je 1 x 107  
 PARStatus erstellt  06.09.96  
 PARStatus genehmigt  09.09.96  
 Beanstandungen  Behandlung mit Oberf lächenanästhesien, sehr kurze Behandlungszeit  
 Behandlungsabschluß  12.09.1996  PA hat noch nicht     e ntschieden
     

4  keine Vorbehandlung  07.02.94 Befund 01; kein KCHSchein im IV/93  
 PARStatus erstellt  14.02.94  
 Behandlung I/94  OK  
 Behandlung II/94  UK: Umwandlung Pos. 40 in 41a
  P200 nicht für Zahn 42, dieser wurde in I/94 extrahiert  
 Behandlungsabschluß  26./27.04.94; Pos. 111 zweifelhaft  Plan und Begleitleistungen stor    niert
     

5  Vorbehandlung  keine; kein KCHSchein  
 PARStatus erstellt  21.12.93: keine Rö, 01Befund  
 Beanstandungen  107 und 105 neben P 200  
 Behandlungsabschluß  06.04.94  Plan und Begleitleistungen stor   niert
     

6  Vorbehandlung  nicht erkennbar  
 PARStatus erstellt  01.08.95  
 PARStatus genehmigt  07.08.95  
 Beanstandungen  außer Rö kein Hinweis auf Vorbehandlung (keine 105/107);
  I anstelle L1 im UK  
 Behandlungsabschluß  24.08.95  Plan und Begleitleistungen stor   niert
     

7  Vorbehandlung  27.06.95: 01-Befund; 107  
 PARStatus erstellt  03.08.95  
 PARStatus genehmigt  10.08.95  
 Beanstandungen  Mu diagnostiziert, nicht behandelt; keine RöDiagnostik,
  gesamte Behandlung erfolgte ohne Anästhesie  
 Behandlungsabschluß  20.09.95  Plan und Begleitleistungen storniert
     

8  Vorbehandlung  nicht nachgewiesen  
 PARStatus erstellt  02.11.92  
 Beanstandungen  keine Anästhesien nachgewiesen; keine Rö nachgewiesen;
  105 und 107 neben P 200 abgerechnet  
 Behandlungsabschluß  23.12.92  Plan und Begleitleistungen storniert
     

9  Vorbehandlung  04.11.94: 105; 107, Ä 1
 PARStatus aufgestellt  04.11.94  
 PARStatus genehmigt  11.11.94  
 Beanstandungen  keine RöDiagnostik; kein Befund; Ä1 und Status zum gleichen
  Zeitpunkt, damit keine Vorbehandlungsfrist eingehalten;
  Taschentiefen bis 4,5 mm ohne Anästhesien behandelt  
 Behandlungsabschluß  01.02.95  Plan und Begleitleistungen storniert  

262 tzb 6/98



263tzb 6/98

KZV

Prüfung durch die PARBeratungskom
mission des Vorstandes an 2 Beispielen
Auch hier nur willkürlich herausgegrif
fene Verfahren ohne Anspruch auf
Vollständigkeit, wobei zu bemerken
ist, daß die PARBeratungskommissi
on sehr tiefgründig in die fachliche
Durchführung der PARBehandlung
und deren Abrechnung eindringt.

Zahnarzt XX: 
Die Sitzung vor dem Prüfungsaus
schuß mußte nach 13 von 90 zu prü
fenden Fällen wegen erheblicher Män
gel in der PARBehandlung abgebro
chen werden. Grund war, daß Vorbe
handlungsdaten in allen 13 Fällen fehl
ten, aus den Patientenkarteikarten
konnten keine diesbezüglichen Anga
ben gemacht werden, da keine Noti
zen erfolgt waren; Röntgenaufnahmen
waren nicht in der Patientenkartei ein
getragen, nicht abgerechnet, die vorge
wiesenen Rö zeigten nicht den Befund
zur Behandlungszeit, sondern wurden,
wie sich später herausstellte, erst in
Vorbereitung der Sitzung im Prüfungs
ausschuß (und damit ohne medizini
sche Indikation!!) erstellt, was aber
erst im Gespräch in der PARBera
tungskommission zugegeben wurde.
Die Herstellungsdaten der Modelle
konnten nicht genannt werden. An
hand der Patientenkartei konnte kein
Nachweis der tatsächlichen Erbrin
gung der P 200 erfolgen, Anästhe
sieleistungen für die P 200 fehlten.
In 5 von 17 Behandlungsfällen wurden
Leistungen nach P 200 bereits vor der
Genehmigung durch die Kasse er
bracht, wobei die Meinung vertreten
wurde, man brauche nicht zu warten,
da sowieso die Behandlung erfolgen
müsse.
Auf Empfehlung der PARBeratungs
kommission wurden alle hier geprüf
ten 17 Fälle storniert, die rechnerische
Berichtigung angeordnet und wegen
des Verdachts erheblicher Verletzung
vertragszahnärztlicher Pf lichten ein
Sicherungseinbehalt für alle noch
nicht geprüften Fälle verfügt. Darüber
hinaus hat das betroffene Mitglied der

KZV die Kosten des Vorstandsverfah
ren zu tragen. 
Nachfolgend wird der Prüfungsaus
schuß das Verfahren fortsetzen.

Zahnarzt YY:
Der Prüfungsausschuß unterbrach
ebenfalls seine Sitzung, weil nach 16
vorliegenden und geprüften Fällen
festgestellt werden mußte, daß erhebli
che Mängel in der zeitlichen Abfolge
bestanden. In 9 der 16 Fällen wurde
vor Genehmigung der Krankenkasse
mit der PARBehandlung begonnen,
in einigen Fällen wurden Nachbe
handlungen bereits abgerechnet, ob
wohl sie (noch) nicht erbracht worden
waren, Modelle wurden erst nach Be
handlungsabschluß gefertigt, in einem
Fall erfolgte die Abrechnung der Be
handlung bereits am 17.03.1995, ob
wohl die Behandlung erst am
10.05.1995, also fast zwei Monate
später, mit der letzten P 200 beendet
wurde. Auch hier erfolgten eine Reihe
von Behandlungen gänzlich ohne
Anästhesien und neben der P 200
wurden die Geb.Nrn. 105 und 107 ab
gerechnet, teilweise fehlte auch die
Röntgendiagnostik.
Alle diese Fälle wurden storniert, ob
wohl die PARBehandlung durchge
führt wurde.
Der Prüfungsausschuß wird auch hier
die Wirtschaftlichkeitsprüfung fortset
zen.
Der Vorstand möchte deshalb als Re
sümee aus vielen Erfahrungen der letz
ten Monate ausdrücklich alle Kolle
ginnen und Kollegen ersuchen, die
sich mit der PARBehandlung beschäf
tigen oder sich  verstärkt der PAR
Therapie  zuwenden wollen, sich fach
lichstrategisch mit den Diagnostik
und Behandlungsmethoden auseinan
derzusetzen, die Richtlinien für Pla
nung, Durchführung und Abrechnung
der Parodontalbehandlungen einge
hend zu studieren, das Wirtschaftlich
keitsgebot äußerst streng anzuwenden
und es zu unterlassen, die Entfernung
harter Zahnbeläge mit anschließender
Mundschleimhautbehandlung als er

folgreiche und damit abrechnungsfähi
ge PARBehandlung zu betrachten. 
Wie die dargestellten Ergebnisse zei
gen, werden unrichtige Leistungser
bringung sowie fehlerhafte Anwen
dung der Richtlinien und Abrech
nungsbestimmungen auch noch nach
Jahren innerhalb der gesetzlichen Ver
jährungsfrist durch Honorarberichti
gungen oder kürzungen geahndet.
Das trifft neben den direkten Leistun
gen aus den Gebührentarifen für Paro
dontopathiebehandlungen auch auf
Leistungen aus dem KCHBereich zu.
Die betroffenen Zahnärzte ließen in
beiden Prüfbereichen teilweise erhebli
che Wissenslücken und fehlendes Ver
ständnis für Parodontalbehandlungen
erkennen, wobei leider neben fach
lichinhaltlicher auch disziplinarische
Leichtfertigkeit und Verantwortungs
losigkeit hervortrat
So wurde immer wieder festgestellt,
daß auch organisatorische Mängel in
der Praxis Grundlage für fehlerhafte
Abrechnungen waren. Hier ist immer
wieder, manchmal sogar systema
tisch!!! aufgetreten, daß einfach die be
antrage Anzahl der Geb.Nrn. (bei
spielsweise Nr. 111 4mal beantragt)
abgerechnet wurde, obwohl weniger
Leistungen im Prüfverfahren aus der
Patientenkartei dargestellt werden
konnten (und damit auch erbracht
wurden!). Diese Diskrepanz deutet im
mer mindestens auf mangelnde Sorg
falt des Praxisinhabers hin, der für die
ordnungsgemäße Leistungserbringung
und sachlich richtige Abrechnung ver
antwortlich ist. Leichtfertigkeit (oder
mehr?) in der Abrechnung zeigt sich
immer auch dann, wenn die P 200 be
antragt, der Zahn zwischenzeitlich
(vor der P 200) jedoch extrahiert wur
de, und dennoch für diesen Zahn zur
Abrechnung gelangt.
Gerade unter der Zielstellung einer
langen Erhaltung der natürlichen Zäh
ne möglichst ohne Zahnersatz ist die
Behandlung von Parodontalerkran
kungen ein wichtiger Bestandteil der
Zahnmedizin. Der Vorstand kann und
wird es deshalb nicht zulassen, daß
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durch Fehlinterpretationen oder man
gelnde Sorgfalt bei der Planung und
Durchführung dieser recht aufwendi
gen, für den Patienten oft sehr bela
stenden und für die Versichertenge
meinschaft nicht billigen Behandlung
ein Makel zum „leichtverdienten
Geld“ für eine „bessere Zahnsteinent
fernung nach Nr. 107“ entsteht. 

Die Forderung unserer Standesvertre
ter nach einer Reform und verbesser
ten Honorierung der sehr zeitaufwen
digen PARBehandlung wird durch un
gerechtfertigte Vielabrechnung konter
kariert und ungerechtfertigt erschwert.

Insofern sollte dieser ausführliche Ar
tikel zum ernsthaften Nachdenken
und zur strengeren Eigenkontrolle al

ler Mitglieder der KZV Thüringen bei
tragen. 
Die Wirtschaftlichkeitsprüfung in den
Ausschüssen und die Prüfung in der
PARBeratungskommission werden je
denfalls auch zukünftig weitergeführt.

Tilo Richter,
Referent für Parodontologie

Unstrittig:
Keine Honorarbindung für
verblendete Kronen außer
halb des bisherigen Ver
blendbereiches der Richtli
nien
Von einigen Krankenkassen wird be
hauptet, daß verblendete Kronen
außerhalb des Verblendbereiches der
Honorarbindung unterliegen. Das geht
aus einem Brief der KZBV an die Vor
sitzenden der LandesKZVs hervor.
Bei KZVs und Zahnärzten bestehe da
her zum Teil Unsicherheit, wie in die
sen Fällen verfahren werden solle.
Die KZBV stellt hierzu klar, daß sich
der bisherige Umfang der vertrags
zahnärztlichen Versorgung gegenüber
dem früheren Rechtszustand grund
sätzlich nicht verändert hat. Das be
deutet, daß außervertragszahnärztli
che Versorgungen auch weiterhin
nicht der Honorabindung unterliegen.
Dies sei auch die Auffassung des Bun
desgesundheitsministeriums.
So sei zwischen KZBV und BMG un
strittig, daß verblendete Kronen
außerhalb des Verblendbereiches auch

nach Inkrafttreten der gesetzlichen
Neuregelungen weiterhin nicht zur
vertragszahnärztlichen Versorgung
gehören und daher auch nicht der Ho
norarbindung unterliegen.

Kostenübernahme bei
KfoBehandlungen von
Erwachsenen
In einem weiteren Brief der KZBV
werden die KZVs über ein Urteil des
Bundessozialgerichts vom 9.12.1997
(AZ: 1 RK 11/96) unterrichtet.
Das BSG hatte über die Frage zu ent
scheiden, ob die beklagte Krankenkas
se sich an den Kosten einer kieferor
thopädischen Behandlung auch für Er
wachsene zu beteiligen hat. Der Klä
ger leidet an einer ausgeprägten Zahn
fehlstellung im Ober und Unterkiefer,
die nach ärztlichem Urteil zur Verhü
tung weiterer Schäden kieferorthopä
disch behandelt werden muß. Eine
Kostenübernahme für diese Behand
lung wurde von der beklagten Kran
kenkasse mit dem Hinweis abgelehnt,
daß nach der seit dem 1.1.1993 beste
henden Gesetzeslage eine Kostenbe
teiligung der Krankenkasse an solchen

kieferorthopädischen Maßnahmen
nur noch bis zur Altersgrenze von 18
Jahren möglich sei. Eine gesetzliche
Ausnahme sei nur für schwere Kiefera
nomalien vorgesehen, deren Ausmaß
kombinierte kieferchirurgische und
kieferorthopädische Behandlungs
maßnahmen notwendig mache.

Das BSG lehnt eine ausdehnende Aus
legung von § 28 Abs. 2 Satz 7 SGB V,
wonach eine Behandlung auch nach
Überschreitung der Altersgrenze dann
möglich wäre, wenn sie nicht wegen
ästhetischer Gründe oder mangelnder
medizinischer Vorsorge erforderlich
ist, ab. Der Gesetzgeber habe eine
zulässige Typisierung vorgenommen,
die Ausnahmen eben nur bei kiefer
chirurgischen Behandlungen vorsehe,
ohne daß es auf den konkreten Um
fang der Erkrankung ankomme.

Der Versicherte habe auch keinen ver
fassungsrechtlichen Anspruch auf Er
halt  eines bisherigen Versiche
rungsumfanges. Auch der allgemeine
Gleichheitssatz sei nicht verletzt, da
die Behandlung Erwachsener bereits
zahnmedizinisch umstritten sei und
damit ein legitimer Differenzierungs
grund vorliege.

Ausschreibung
Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschränkungen betroffenen
Zulassungsbezirk GeraStadt ab dem 4.6.1998 ein Vertragszahnarztsitz in

                         Gera
ausgeschrieben.
Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses
einzureichen.
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, TheoNeubauerStraße 14, 99085 Erfurt
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ZahnarztFinancials
Unter dem Titel ZahnarztFinancials
wollen wir zukünftig in lockerer Fol
ge ggf. auch in Zusammenarbeit mit
weiteren Partnern einige Aspekte
der wirtschaftlichen und finanziellen
Situation in der Vertragszahnarzt
praxis darstellen und auf Gefahren
und Probleme zum jeweiligen Fach
gebiet hinweisen. Sofern Sie Hinwei
se und Anregungen zu interessie
renden Themenstellungen haben,
freuen wir uns auf jede Zuschrift.
Diese Informationsreihe erhebt aber
keinesfalls den Anspruch auf inhaltli
che Vollständigkeit, sondern soll le
diglich stichpunktartig zu verschie
denen Gesichtspunkten einen An
stoß zum eigenen Nachdenken und
weiterem Studium der Fachliteratur
zu den angesprochenen Themen
geben. Sie ist nach bestem Wissen
recherchiert, jegliche Haftung ist je
doch ausgeschlossen. Verwendete
Namen oder Bezeichnungen kön
nen gesetzlich geschützt sein.

Thema 1: 

Die Zahnarztpraxis als
Unternehmen und der
Zahnarzt als Unterneh
mer - eine einführende
Betrachtung
Die heutige erste Folge beschäftigt
sich mit allgemeinen Aspekten der
Führung einer Zahnarztpraxis unter
betriebswirtschaftlichen und damit un
ternehmerischen Gesichtspunkten.
Dabei ist unerheblich, ob eine Neu
gründung vorliegt, oder ob die Praxis
schon längere Zeit besteht.
Einigen bereits niedergelassenen
Zahnärzten (wie auch anderen Freibe
ruf lern) ist mitunter nämlich nicht
oder noch nicht ausreichend genug be
wußt, daß eine Praxis gesellschaftlich,
besonders aber betriebswirtschaftlich
betrachtet, ein Unternehmen darstellt,
welches Beratungs und Dienstleistun
gen anbietet, erbringt und damit ver
kauft. Diese mögliche Fehlinterpretati

on der eigenen Berufsausübung als
ausschließliche Hilfestellung in Ge
sundheitsfragen ist besonders in den
neuen Bundesländern aus eigener Er
fahrung heraus deshalb so häufig an
zutreffen, weil unternehmerisches
Denken im Angestelltenverhältnis der
ehemaligen DDR nicht oder nur in
sehr beschränktem Maße gelehrt, ge
lernt bzw. anerzogen und auch ge
braucht wurde. Gerade bei Praxen, die
in wirtschaftliche Schwierigkeiten ge
raten sind oder zu geraten drohen, be
merken wir in zum Teil erheblichem
Maße ein Mißverständnis der eigenen
Existenz als Unternehmer.
Selbständige Tätigkeit bedeutet auch
hier: „selbst“ „ständig“ „tätig“ zu
sein.
Der niedergelassene Vertragszahnarzt
ist neben dem medizinischen bzw. ge
sundheitspolitischen Auftrag, der sich
aus den Bestimmungen des Heilberu
fe und der Sozialgesetze ergibt, in er
ster Linie Unternehmer mit allen Risi
ken und Gefahren, aber auch mit allen
Freiheiten und Möglichkeiten, die die
se Form der Berufsausübung mit sich
bringt.
Er schafft durch sein Unternehmen
„Zahnarztpraxis“ nicht nur direkte,
sondern durch Auftragsvergabe z. B.
an andere Mediziner, an Dentalhan
del, Gerätetechnik, Fremdlabor und
Apotheke sowie weitere Dienstleister
auch indirekte Arbeits und häufig
Ausbildungsplätze.
Diese Verantwortungsübernahme ver
pf lichtet ihn aber gleichzeitig zum un
ternehmerischen Denken: neben der
Funktion als Arbeitgeber muß er
durch seine Entscheidungen und seine
eigene Tätigkeit und diejenige seiner
Mitarbeiter bzw. Zulieferer die be
triebswirtschaftlichen Mittel erwirt
schaften und bereitstellen, die einer
seits das Unternehmen in all seinen
Teilbereichen am laufen halten, damit
Reinvestitionen und Innovationen er
möglicht werden und darüber hinaus
den kalkulatorischen bzw. tatsächli
chen Unternehmerlohn, also sein eige
nes Einkommen, erzielen. 

Dies gelingt um so leichter, je mehr
sich der Zahnarzt einer unternehmeri
schen Sichtweise bedient. Manchmal
ist zu vermuten, daß sich der im Ge
setz immer wieder abwertend „Lei
stungserbringer“ genannte Unterneh
mer Zahnarzt schämt, dem Patienten
die nachgefragte notwendige (im kas
senrechtlichen Sinne darüber hinaus
auch wirtschaftliche) medizinische
Leistung zu dem angemessenen und
erforderlichen Preis anzubieten und
ihm klarzumachen, daß eine gute Lei
stung auch einen Preis hat und nicht
unter Wert „verkauft“ werden kann.

In Zeiten innovativer gesellschaftli
cher Entwicklungen zeigt sich deutlich
(wie in jüngster Vergangenheit an der
Jahreswende 1997 zu 1998, an der be
kanntlich das bisherige prozentuale
Beteiligungssystem der Krankenkas
sen beim Zahnersatz in ein neues Sy
stem der Festzuschüsse umgewandelt
wurde), inwieweit der Unternehmer
Zahnarzt sich auf diese neuen Markt
bedingungen schnell und problemlos
einstellen kann, bzw. sich bereits ein
gestellt hat. Hier fällt es als Ergebnis
telefonischer Nachfragen unverständ
licherweise vielen ZahnärztInnen
schwer, die neuen unternehmerischen
Freiheiten tatsächlich konstruktiv für
ihre Patienten anzuwenden. Eigentlich
könnte auch die Diskussion um billi
gen Auslandszahnersatz keine Unsi
cherheiten herbeiführen, sofern man
von der Qualität der eigenen und dem
Bedarf an inländischen Leistungen
überzeugt ist und dies seinen eigenen
Patienten auch vermitteln konnte und
kann.

Bereits weit vor Gründung eines Un
ternehmens sollte sich der zukünftige
Unternehmer, der Zahnarzt, Gedan
ken über das Unternehmensziel, die
Wege dorthin und die Partner ma
chen, mit denen er dieses Ziel errei
chen kann und will. Der Unternehmer
Zahnarzt kann sich dabei keinesfalls
nur auf seinen zahnmedizinischen
Wissensstand und die erteilte Appro
bation verlassen und annehmen, daß
damit alle seinen unternehmerischen
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Ziele und die dorthin führenden Wege
bereits geklärt wären und auch keines
falls davon ausgehen, daß ihm alle
Partner mit den gleichen ethischen
Zielen, wie er sie selbst als Arzt hat,
gegenüberstehen. Er muß sich selbst
verpf lichtet fühlen, neben seiner ei
gentlichen fachlichen Entwicklung
auch die Randgebiete wie Finanzen,
Arbeitsrecht, Steuer usw. zumindest
von den Begriffsinhalten sicher zu be
herrschen. Sogenannte (z. T. selbster
nannte) und mit viel kaschiertem Un
wissen ausgestattete Praxisberater,
Wirtschaftsberater oder Kreditvermitt
ler sind beispielsweise oftmals weniger
im Interesse des Unternehmers, als
vielmehr im eigenen (Provisionsab
schöpfungs) Interesse tätig und unter
wegs. Wer als Unternehmer für alles
einen Vermittler und Berater braucht,
z. B. für Banken, Versicherungen usw.,
der ihm die vermeintlichen „unwichti
gen“ Wege schon bereits bei der Unter
nehmensgründung abnimmt, sollte
möglichst die Finger von einer Unter
nehmensgründung Zahnarztpraxis las
sen. 

Gerade wenn es um das Geld, das ein
gesetzte unternehmerische Kapital der
Praxis geht, muß man sich auf sich
selbst stützen und vor dem allzu
schnellen Zugriff anderer schützen
können. Wer die zugegebenermaßen
nicht immer einfachen und auch
manchmal unangenehmen direkten
Verhandlungen mit potentiellen Part
nern, wie eben Banken, Versicherun
gen usw. scheut, kann auch später sei
nem Patienten den notwendig zu
vereinbarenden Preis nicht oder nur
schwer verdeutlichen. Und wer hier
am Anfang bereits die ersten entschei
denden Fehler macht, schleppt diese
dann häufig lebenslang durch die gan
ze Praxisexistenz mit. 

Grundregel ist hier: Das, was man
am Fundament eines „Hauses“ ver
säumt, kann man am Dach nicht
wieder gutmachen.

Natürlich kann und muß auch ein
Zahnarzt kein Allroundgenie sein, er
muß aber immer wissen, worum es

geht, mit wem er zusammenarbeitet
und bei Fremdvergabe die Aufträge
klar und unmißverständlich formulie
ren und deren Erfüllung kontrollieren.
Dabei hilft sehr oft ein direkter (An
gebote der Konkurrenz) oder indirek
ter (z. B. Aussagen und Feststellungen
von einschlägigen Fachzeitschriften)
Preis/Leistungsvergleich zur Ent
scheidungsfindung.

Den zahnärztlichen Selbstverwal
tungskörperschaften LZK und KZV
kommt dabei eine besondere Rolle zu,
die in der Vergangenheit leider viel zu
wenig genutzt wurde, nämlich, den an
gehenden Freiberuf ler auf seine späte
re Tätigkeit vorzubereiten.

Durch die steigende Zulassungsdichte
und dem damit einhergehenden härter
werdenden Verdrängungswettbewerb
um den Patienten werden unterneh
merische Mängel immer mehr und im
mer schneller die dauerhafte Existenz
gefährden bzw. unmöglich machen.

Strukturelle Veränderungen im Lei
stungsgefüge der gesetzlichen Kran
kenkassen und damit auftretende Un
sicherheiten in der Bedarfsnachfrage
führen darüber hinaus zu allgemein
sinkenden Umsätzen. Dabei bzw. be
sonders in Zeiten der Rezession steht
der Unternehmer Zahnarzt neben sei
nen Mitbewerbern am Markt auch mit
anderen Verbrauchszielen der Patien
ten, wie z. B. Essen, Trinken, Urlaub,
Auto, Altersvorsorge usw. in Konkur
renz. Hinzu kommt, daß durch me
dienwirksame und häufig unwahre
Darstellungen ein Zerrbild des „rei
chen Zahnarztes“ entstanden ist. Die
Vorrangstellung des Unternehmers
Zahnarzt vor dem Heilberuf ler Zahn
arzt ist deshalb auch unter dem Ge
sichtspunkt der umfangreichen und
ständig am wissenschaftlichen Stand
orientierten Bedarfsbefriedigung sei
ner Patienten zu sehen. Beispielsweise
würde wohl kaum ein Patient heute
noch eine Zahnarztpraxis aufsuchen,
in der neben dem fachlich exzellenten
Zahnarzt der gute alte schnurgetriebe
ne „Bohrer“ ohne Kühlmittel surren
würde. 

Der Patient als Kunde verlangt best
mögliche Betreuung und Behandlung
nach dem Stand der modernsten
Technik. Er ist dafür beim Vorfinden
des wissenschaftlichen Standes und ei
ner angemessenen zu erwartenden Be
treuung durch den Zahnarzt auch be
reit, die entsprechenden Behandlungs
kosten zu übernehmen. Immer mehr
wird durch die Bedarfsnachfrage nach
alternativen und neuen (möglichst
schmerzfreien) Behandlungsmetho
den der Unternehmer gezwungen sein,
sein Unternehmen entsprechend aus
zurüsten und umzugestalten. 
Durch die Gerätehersteller ein Übri
ges getan, immer neuere Geräte mit
immer besseren Eigenschaften am
Markt zu plazieren, die in relativ kur
zer Zeit zum Standard in der Praxis
werden, auch wenn deren Einsatz am
Kassenpatienten nicht immer hono
riert wird.
Im unternehmerischen Sinne sind je
doch nach sorgfältiger ergebnisbezo
gener Risikoabwägung auch solche
Entwicklungen in der Zahnarztpraxis
zu gewährleisten, die zunächst nicht in
Mark und Pfennig umgesetzt werden
können, jedoch zum allgemeinen
Trend gehören bzw. zu gehören schei
nen.
Das Verschließen vor solchen Innova
tionen ist zwar temporär möglich,
kann jedoch recht schnell zum unter
nehmerischen Mißerfolg führen, zu
mal dann, wenn FachKonkurrenten
der Umgebung solche Techniken, ggf.
auch zum EinführungsNulltarif anbie
ten.
So werden unternehmerische Ziele
nicht nur von eigenen Vorstellungen
geprägt, sondern sind oft das Produkt
des Marktdruckes. Auch hier hilft eine
rechtzeitige eigene Analyse der Ent
wicklungstendenzen, ständige Wissen
serhaltung und nationale sowie inter
nationale Weiterbildung, um den Kun
den, den Patienten, das umfangreiche
Spektrum moderner Zahnmedizin an
bieten zu können.
Der große Teil „Vertragszahnarztpra
xis“ im Unternehmen ist allerdings bei
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der unternehmerischen Betrachtung
stark benachteiligt, da die hier erbring
und abrechenbaren Leistungen erheb
lichen Reglementierungen und der
Preis einer Mischkalkulation unter
liegt. Es ist im wesentlichen davon aus
zugehen, daß die heute bestehenden
gesetzlichen und kassenvertraglichen
Bestimmungen der Bewertungsmaß
stäbe und Gebührentarife seit Jahren
nicht bzw. nicht im erforderlichen
Umfange geändert wurden, obwohl
der wissenschaftliche Fortschritt er
hebliches geleistet hat, und sie so ein
Bild des Niveaus etwa aus dem Jahre
1986 geben. Auch in Schiedsverhand
lungen werden diese Kostenentwick
lungen aus marktpolitischen Bedin
gungen regelmäßig nur ungenügend
berücksichtigt, auch wenn dies meist
aus angeblich sozialverträglichen Ge
sichtspunkten der Kassenfinanzierbar
keit geschieht. Das heißt natürlich,
daß vor der Entscheidung zur Lei
stungserbringung, also welche Lei
stung kann der Patient überhaupt im
kassenrechtlichen Sinne noch bean
spruchen, auf Unternehmerseite die
Kosten/Nutzenkalkulation besonders
sorgfältig zu erfolgen hat. Hier ist es
durchaus gerechtfertigt und inzwi
schen auch von den Kassen immer
mehr gewünscht, den Wirtschaftlich
keitsgesichtspunkt stärker (auch aus
Sicht des Unternehmers) in den Mit
telpunkt zu stellen, will sich der Pra
xisinhaber nicht recht schnell einer zu
seinem Nachteil immer schneller ent
wickelnden Schere zwischen Praxisko
sten und Einnahmen gegenüber sehen.

Die Verweigerung einer unwirtschaftli
chen Leistung und die Verweisung bei
Anspruchsbegehren des Patienten
gerader dieser Leistung auf das Privat
recht geschieht im Interesse sowohl
der Krankenkassen als auch langfristi
gen Sicherung der Praxisexistenz, nun
wieder aus der Sicht der Sicherstellung
der kassenvertraglichen Versorgung al
ler Patienten.

Zwar ist der Zahnarzt als Unterneh
mer frei, seinen Kassenpatienten auch
diesen (teureren) Fortschritt zu Kas

senpreisen zu erschließen, kann das
unter betriebswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten in der Regel aber nur
mit Verlust tun. Das kann im Einzel
fall dann aber auch von praktischem
Nutzen sein, wenn damit z. B. Arbeits
zeit durch Verwendung neuer Techni
ken eingespart wird und so ein Mehr
an Leistungen den Einzelverlust wie
der ausgleicht. 

Häufig genug gelingt das jedoch nicht,
so daß dem ausschließlichen Kassen
patienten die neuen Methoden und
Möglichkeiten allein aus betriebswirt
schaftlichen Aspekten verschlossen
bleiben müssen. Wünscht er dennoch
eine am Höchststand der zahnärztli
chen Heilkunst ausgerichtete Behand
lung, ist ihm diese Möglichkeit nicht
verwehrt, er muß aber die damit im
Zusammenhang stehenden Bedingun
gen einer entsprechenden betriebs
wirtschaftlichen Honorierung ertragen
und erfüllen. Der Gesetzgeber hat die
sen Mechanismus erkannt und im So
zialgesetz ausreichend berücksichtigt
(§ 13 Abs. 2 SGB V). Das Instrument
der freien Entscheidung und Verein
barung trifft natürlich verständlicher
Weise nicht auf Gegenliebe bei den
Kassen. Diese sind weniger unterneh
merisch als vielmehr posten und ge
waltensichernd orientiert. Das mündi
ge, zur eigenen Entscheidung fähige
Kassenmitglied schafft nämlich Lei
stungsAusnahmetatbestände, die re
gelmäßig sehr wenig in die eingefahre
ne Kassenverwaltungslandschaft pas
sen. Nicht selten wird der zunächst
freie und mündige Patient nach Kon
taktaufnahme mit „seiner“ Kranken
kasse und deren „Rat“ über die eigene
Entscheidungsfreudigkeit erschreckt
und zieht sich in sein Schneckenhaus
zurück, zumal dann, wenn ihn Halb
oder sogar Unwahrheiten der Kassen
angestellten von einer vermeintlich
fehlerhaften Arbeitsweise des Zahn
arztes überzeugen konnten. Damit
gerät aber wieder der Unternehmer
Zahnarzt in den Konf likt zwischen
Möglichkeiten und Realitäten der Lei
stungserbringung und muß in eigener

Verantwortung entscheiden, inwieweit
sein Entgegenkommen noch oder
nicht mehr möglich ist. Dann ist es
auch im Hinblick auf spätere Haf
tungsfragen besser, eine Leistung zu
versagen, als den Versuch zu machen,
durch Kassen einsuggerierte Patien
tenwünsche zu befriedigen.

Die unternehmerische Tätigkeit be
schränkt sich aber nicht nur auf die
Entscheidung zur kostendeckenden
bzw. gewinnbringenden Berufsaus
übung, also im fachlichhandwerkli
chen Sinne, sondern auch auf die rich
tige und vollständige Inrechnungsstel
lung der erbrachten Leistungen und
die Beibringung der erzielten Vergü
tung. Hierbei ist neben der Abrech
nungsfähigkeit der erbrachten Leistun
gen oft genug deren (auch betriebs)
wirtschaftliche Eintreibung zu hinter
fragen. Besonders in der Vertragszahn
arztpraxis wird aber der tatsächlich er
zielte Umsatz erst nach Abschluß der
Wirtschaftlichkeitsprüfung im Sinne
des Wirtschaftlichkeitsgebotes des
SGB V sowie nach Ausschluß rechne
rischer Richtigstellungen (bis Mitte
1997 auch noch der Degression) si
chere betriebliche Einnahme. Bis da
hin steht das erhaltenen (Kassen)Ho
norar unter dem Vorbehalt der Rück
forderung durch eben diese Kranken
kassen. Hier zeigt sich die Richtigkeit
des unternehmerischen Gesamtkon
zeptes, bereits bei der Erbringung der
Leistung deren (Kassen)Wirtschaft
lichkeit zu gewährleisten. Je strenger
dieser Maßstab bei der Kassenbe
handlung angelegt wird, um so siche
rer finden in Wirtschaftlichkeitsprü
fungsverfahren keinerlei Kürzungen
statt. Das unternehmerische Konzept
muß deshalb darauf abstellen, unwirt
schaftliche Leistungen in der Kassen
praxis überhaupt nicht zu erbringen,
selbst wenn sie medizinisch sinnvoll
und notwendig wären. Hier muß der
Unternehmer Zahnarzt nach Aus
weichmöglichkeiten suchen, die ihm
durch die amtliche Gebührenordnung
(GOZ) auch gegeben sind. Der Kas
senpatient hat bei Unwirtschaftlichkeit
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naturgemäß dann keinen Anspruch
auf eine „Kassen“Behandlung, auch
nicht nach dem o. a. § 13 Abs 2 SGB
V, sondern wird nach reinem Privat
recht (bei ZE auch ohne Honorarbin
dung!) seine Behandlung erhalten. Die
Verdeutlichung der Unterscheidung
solcher Behandlungsweisen gegenüber
dem Patienten ist eine der wichtigsten
Gestaltungsmöglichkeiten in der
Zahnarztpraxis. 
Die Kassen dürfen bei solchen Lei
stungen (auch Wunschleistungen aus
ästhetischen Gründen) auch nicht be

zuschussen, sie haben damit über
haupt nichts zu tun. Dies trifft in vol
lem Umfange beispielsweise auf Im
plantate und implatatgestützte Versor
gungen sowie Funktionsdiagnostik zu.
Unter diesen Gesichtspunkten geführ
te Zahnarztpraxen garantieren zwar
nicht den vollen Erfolg, da auch ande
re, noch zu behandelnde Gesichts
punkte in das Gesamtkonzept ein
f ließen, zumindest aber tragen sie er
heblich dazu bei, daß bei sonst stim
migen weiteren Randbedingungen die
Praxis, also das Unternehmen, dauer

haft am Markt bestehen bleibt und das
unternehmerische Ziel, nämlich die
Erzielung eines möglichst dauerhaften
praxis und existenzerhaltenden Ge
winns, erreicht wird.

Nächste Folge: Kredite und
Finanzhilfen bei der Grün
dung und dem Betrieb der
Praxis
Jürgen Zerull
Hauptgeschäftsführer KZVTh



Die Kostenstrukturerhebung der
KZBV ist seit Jahren eine anerkannt
objektive Quelle und ein wichtiges In
strument im Rahmen der vertrags
zahnärztlichen Versorgung. Wichtige
Zusammenhänge und Trends lassen
sich auf statistischer Grundlage erken
nen und belegen. Das ist von allgemei
ner Bedeutung, wenn es um die Stand
ortbestimmung unseres Berufsstandes
geht. Es ist von besonderer Bedeutung,
wenn es darum geht, den Standpunkt
nach außen hin, beispielsweise gegen
über der Politik und den Krankenkas
sen, glaubhaft zu vertreten. Gerade
diese leben ja weitgehend noch in der
Vorstellung, Kostendämpfung sei vor
allem durch Honorarbeschneidung bei
uns Zahnärzten erfolgs und zukunft
strächtig. 

Gerade auch in den Diskussionen um
unsere Thüringer Honorarverträge
waren es immer wiederkehrende Argu
mente, daß es den Zahnärzten so
schlecht ja (noch) gar nicht gehe, daß
in Thüringen sowieso viel mehr „ge
bohrt“ würde als anderswo und daß
man schon deswegen und auch vor
dem Hintergrund des Finanzstär
kungsgesetzes* jetzt besonders bei
den „Reichen“ sparen müsse. Daß ei
ne solche Argumentation für seriöse
Verträge nicht die Grundlage sein
kann, hat das Schiedsamt bereits im
Jahre 1997 klargestellt und auch, daß
das hierfür zuständige Sozialgesetz
buch V vorschreibt, die Beitragsstabi
lität sowie Praxiskostenentwicklung
bei der Honorargestaltung zu berück
sichtigen. Für Thüringen allerdings
forderte das Schiedsamt präzisere Da
ten zur Praxiskostenentwicklung als
zum damaligen Zeitpunkt vorlagen.
Heute sind sie auch nicht viel besser,
weswegen uns allen die Kostenstruk
turanalyse sehr am Herzen liegen
muß. Zwar wünschen wir uns eine ge
meinsame Studie mit der Universität
Jena und es bestehen auch schon Kon
takte, doch werden wir auf die ersten

Ergebnisse noch geduldig warten müs
sen.
Für den KZVVorstand ist es fast un
möglich, den Anspruch auf angemes
sene Vergütung, ohne entsprechendes
Zahlenmaterial, zu vertreten. Deswe
gen hat jeder die moralische Pf licht,
an dieser Erhebung mitzuwirken. Bis
her wurde an die Hälfte der Praxen der
Erhebungsbogen versendet, doch kön
nen bei der KZVVerwaltung weitere
Unterlagen abgerufen werden. Dazu
möchten wir alle Praxen in Thüringen
aufrufen!
Nun ist das Ausfüllen von Formularen
sowieso nicht jedermanns Sache und
was hier von uns gefordert wird, näm
lich das Aufsuchen betriebswirtschaft
licher Daten, noch nicht überall
selbstverständlich. Deswegen hier
noch ein paar kleine Tips: 
Die Seite 1 sollte jeder sofort und
selbst ausfüllen. Die hier geforderten
Angaben sind eher allgemeiner Natur.
Diese Angaben werden die meisten
Kollegen spontan beantworten kön
nen. Angaben zu den Praxisräumen
findet man in Miet und Versiche
rungsverträgen, die Angaben zum Per
sonal findet man gut sortiert in der
monatlichen Lohnabrechnung.
Die Angaben zur sozialen Sicherung
sind praktischerweise dem (hoffent
lich vorhandenen) Versicherungsord
ner zu entnehmen, müssen dann nur
noch zusammengefaßt werden. 
Für die Beantwortung der dann fol
genden Fragen steht Ihnen bestimmt
Ihr Lohnbüro/Steuerbüro zur Verfü
gung, welches den ausgefüllten Bogen
gerne auch direkt an die KZBV sen
den kann. Wer es selbst ausfüllen
möchte (Kosten sparen), lege sich vor
her Steuererklärung 1997, JahresBWA
1997, Lohnabrechnung Dezember
1997, Mietvertrag und Kontoauszüge
zurecht. 
Die Frage nach der Höhe der Praxis
darlehen zum Stichtag wird anhand

der entsprechenden Saldenmitteilung
auf den Kontoauszügen beantwortet.
Wer für seine Praxis unterschiedliche
Darlehen aufgenommen hat, muß
dann eben alle dementsprechenden
Kontoabschlüsse zurechtlegen. Dann
kann man schnell die Fakten nach
schlagen und das Ausfüllen geht zügig
und ohne Frust. Wer nicht weiter
kommt, kann auch bei Dr. Rommel
anrufen, der als Referent für Verwal
tungsangelegenheiten, Haushalt und
Finanzen gerne auskunftsbereit ist. 
Die Aussagekraft der Erhebung wird
dadurch gefördert, daß der Steuerbe
rater die Angaben bestätigt oder sogar
selbst vornimmt. Der Mehraufwand
sollte sich in Grenzen halten und nie
manden daran hindern, an dieser
wichtigen Analyse teilzunehmen.
Mancher wird als positiven Nebenef
fekt bemerken, wie wichtig es ist, sich
diese Dinge auch als Unternehmer hin
und wieder zu vergegenwärtigen.

Th. Radam

* Gesetz zur Stärkung der Finanz
grundlagen der gesetzlichen Kran
kenversicherung in den neuen Län
dern, welches u. a. Ausgabenbe
schränkung von den Ostkassen for
dert, was die Krankenkassen ein
seitig so interpretieren, daß dies
durch Punktwertabsenkung, nicht
aber durch erhöhte Eigenverant
wortung oder Leistungsausgren
zung zu erreichen sei 
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Fragebögen zur Kostenstrukturerhebung bitte sofort einsenden!
Statistische Daten sind wichtige Grundlage für die Standortbestimmung des Berufsstandes
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LANDES 
ZAHNÄRZTEKAMMER

T   H   Ü   R   I   N   G   E   N

Ein umfangreiches Programm erwar
tet die Zahnarzthelferinnen, wenn der
Helferinnentag im Rahmen des
Zahnärztetages am 18. und 19. Sep
tember 1998 auf der Messe in Erfurt
seine 4. Auf lage erlebt. An zwei Tagen
bieten wir  ein kontrastreiches und
sehr informatives Programm.

Freitag, 18. September:
- In einem Praxiskurs können sich
die Helferinnen über Entwicklung,
Stand und Wertigkeit von Speichel
tests informieren und diese Tests an
schließend praktisch üben. Die Pri
vatdozentinnen Dr. rer. nat. Susanne
Kneist und Dr. med. habil. Roswitha
HeinrichWeltzien sind auf diesem
Gebiet international anerkannte Wis
senschaftlerinnen und kommen zu
dem beide aus Erfurt.
Nähere Informationen zu diesem Kurs
sind im Anschluß auf dieser Seite zu
finden.
- Die Kosmetikobermeisterin Inge
Schramm, Erfurt, informiert in einem
Seminar über aktuelle Trends in der
Kosmetik. Sie wird auch mit einem
Beratungsstand auf der Dentalausstel
lung vertreten sein.

Samstag, 19. September
- Der Samstagvormittag steht ganz
im Zeichen der Karies, gibt es doch in
den Medien ständig als Sensation an
gepriesene Meldungen über das „Ende
der schmerzhaften Kariesbehand
lung“, das „Bohren ohne Bohrer“ u. ä.
Die neuesten Erkenntnisse der Karies
diagnostik und Kariestherapie wer
den wissenschaftlich fundiert und
auch kritisch dargestellt von den be
reits oben genannten beiden Dozen
tinnen und von Dr. Uwe Tesch, Zahn
arzt in Erfurt.

- Schon traditionell wird der Sams
tagnachmittag von nichtzahnmedizi
nischen Themen bestimmt.

Über die  häufigste Tumorerkran
kung der Frau, das Mammakarzinom,
wird Frau Privatdozentin Dr. Ulrike
Schalldach, Oberärztin an der Strah
lenklinik in Erfurt, sprechen. Sie wird
in ihrer täglichen Arbeit ständig mit
dieser schwerwiegenden Erkrankung
konfrontiert.

Daran schließt sich ein Vortrag über
die plastische Chirurgie der weibli
chen Brust. Mit Prof. Dr. Dr. Dieter
Schumann (Direktor der Klinik für

Mund, Kiefer und Gesichtschirur
gie/Plastische Chirurgie am Klinikum
der FSU Jena) konnte ein erfahrener
Chirurg für dieses sensible Thema ge
wonnen werden.
Eine große Dentalausstellung vervoll
ständigt das Programm.
Der Zahnärztetag findet auf dem neu
en Erfurter Messegelände, einige hun
dert Meter hinter den alten egaHal
len, statt. Zudem bietet Erfurt hervor
ragende Möglichkeiten für ein ab
wechslungsreiches Wochenende.
Der Besuch lohnt sich! Die rechtzeiti
ge Anmeldung sichert einen der vor al
lem für Freitag nur begrenzt zur Verfü
gung stehenden Plätze!
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu kön
nen!

Dr. Robert Eckstein
Referent für Zahnarzthelferinnen

Kontrastreiches und informatives Programm
Der Helferinnentag zum 4. Thüringer Zahnärztetag

Mikrobiologische
Speichelbefunde in der
zahnärztlichen Praxis
Der infektiöse Charakter und der Mei
nungsstreit, ob MutansStreptokokken
(MS) oder Laktobazillen (LB) die Karies
verursachen, haben zur Entwicklung von
kommerziellen Kultursystemen geführt,
die dem Zahnarzt ohne mikrobiologische
Assistenz den Nachweis beider Keimgrup
pen im Patientenspeichel erlauben. 
Speichelbefunde ref lektieren die Höhe des
Vorkommens von MS in der Plaque und
sind deshalb sinnvoll. LB - als Standort
f lora des Speichels - stehen in ihrem vor
kommen in Beziehung zu tiefen Fissuren
und Grübchen, weil sie in ihnen eine öko
logische Nische finden. Sie entgehen in

diesen Retentionsstellen mit mangelnder
Selbstreinigung der Entfernung, selbst
durch die Zahnbürste können sie nicht eli
miniert werden. 

Beide Keimgruppen bilden aus Kohlenhy
draten der Nahrung Milchsäure und füh
ren zur Demineralisation der Zahnhartge
webe. LB sind darüber hinaus resistent ge
genüber Fluoriden. Die heute am weitesten
verbreiteten Kultursysteme sind Dento
cult® SM Strip mutans  (Nachweis von
MS) und LB (Nachweis von LB) (Orion
Diagnostika, Finnland). Ein neuer Test -
CRT® (VIVICARE, Schaan, FL) behaup
tet sich gegenwärtig auf dem Markt. Mit
ersterem Kulturverfahren werden MS und
LB im Speichel in getrennten Nachweis
verfahren bestimmt und mit letzterem in
einem Arbeitsgang. Beide Kultursysteme
sind sehr zuverlässig, wobei der CRT® ins

besondere für MS eine sensiblere Nach
weisgrenze aufweist.
Zum 4. Thüringer Zahnärztetag in Erfurt
werden interessierten Teilnehmerinnen
und Teilnehmern in einer Weiterbildung
zum Thema der Speicheltests die derzeitig
kommerziell verfügbaren Kultursysteme
mit ihren Möglichkeiten und Grenzen vor
gestellt. Mikrobiologische Speichelbefunde
zusammen mit einer kritischen Höhe des
ApproximalRaum Plaqueindex und dem
Vorkommen von initial kariösen Zahn
schmelzläsionen konnten für den Erfurter
(Thüringer) Raum in einer longitudinalen
Kariesrisikostudie als Instrumentarium ve
rifiziert werden, um primäre Zahngesund
heit bei frühzeitig einsetzenden individuel
len präventiven Interventionen zu gewäh
ren.
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Mit dem am 1. Januar 1995 in Kraft ge
tretenen Medizinproduktegesetz wurde
das entsprechende europäische Recht in
deutsches Recht überführt. Da für die
Umsetzung des Medizinproduktegeset
zes (MPG) eine Reihe von Verordnun
gen erlassen und Gesetzesänderungen
vorgenommen werden mußten, war
vom Gesetzgeber eine Übergangsfrist
eingeräumt worden. Am 13.06.1998 en
det nun endgültig die Übergangsfrist zur
Umsetzung des MPG.
Man muß allerdings konstatieren, daß
es dem Gesetzgeber offensichtlich nicht
gelungen ist, rechtzeitig alle anstehen
den Hausaufgaben zu erfüllen. So befin
det sich z. B. nach unserem Kenntnis
stand die wichtige MedizinprodukteBe
treiberverordnung immer noch in der
abschließenden Diskussion. Gleiches
gilt für eine geplante Änderung des
MPG, die doch wesentliche Bedeutung
hat. So soll das Wort „Inverkehrbrin
gen“ durch das Wort „erstmalig(e)“ er
gänzt werden. Durch diese Konkretisie
rung wird eindeutig geregelt, daß § 10
Abs. 3 des MPG kein Zertifizierungs
verfahren für den Sterilisationsprozeß in
der Zahnarztpraxis fordert. Des weite
ren soll die Änderung einen Abverkauf
von Lagerbeständen des Dentalhandels
über den Termin des 14.06.1998 bis
zum 30.06.2001 zulassen.
Derartige Versäumnisse öffnen natür
lich willkürlichen Auslegungen des
MPG Tür und Tor. Betroffen davon sind
Sie als Betreiber und Anwender von
Medizinprodukten. Trotzdem besteht
keine Veranlassung, in hektische Über
reaktionen zu verfallen. Viele Dinge un
terscheiden sich nicht von den bisheri
gen Gewohnheiten. Vorsicht ist generell
geboten, wenn Sie Angebote in die Pra
xis bekommen, die Sie ganz konkret un
ter Bezugnahme auf das MPG zu
Neuinvestitionen auffordern. 
Die nachfolgende Tabelle soll Sie stich
punktartig auf die sich aus dem MPG
ergebenden Konsequenzen für Ihre Pra
xisführung hinweisen. Weitergehende
Anfragen zum MPG können Sie telefo
nisch an Herrn Dr. Brodersen, Tel.:
0361/7432-115, richten.

Dr. Wünsch, Dr. rer. nat. Brodersen

LANDES 
ZAHNÄRZTEKAMMER
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Das Medizinproduktegesetz - Worauf ist zu achten ?

Stichwort

zahntechnisches
gewerbliches Labor

zahntechnisches
Praxislabor

vom Standpunkt des MPG zu beachten

Der vom Zahnarzt bei einem zahntechnischen
gewerblichen Labor in Auftrag gegebenen Zahn
ersatz zählt im Sinne des MPG zu den Sonderan
fertigungen. Das zahntechnische Labor ist als
Hersteller des Produktes anzusehen und muß
deshalb die vom MPG geforderte „Erklärung zu
Produkten für besondere Zwecke“ ausstellen.

Diese beinhaltet:

-  die Produktdaten

-  die Versicherung, daß das Produkt ausschließ
 lich  für einen bestimmten Patienten hergestellt
 worden  ist

-   den Namen des Zahnarztes, der den Auftrag
  gege ben hat

-  besondere Produktanforderungen gemäß Auf
 tragserteilung des Zahnarztes

-  die Versicherung, daß das Produkt den Grund
  le genden Anforderungen  entspricht.

Der Zahnarzt sollte die Lieferung und die Er
klärung dem Patienten zuordnen.

Besondere Sorgfaltspflicht ist bei der Beauftra
gung eines ausländischen Labors zu empfehlen.

Entsprechend einer seit Oktober 1996 verbreite
ten Stellungnahme der BZÄK, die auch dem
BMG vorlag, konnte bis jetzt davon ausgegangen
werden, daß das Praxislabor nicht den Anforde
rungen des MPG unterliegt. Wohl wurde immer
betont, daß der Zahnarzt für einen dem MPG ent
sprechenden Qualitätsstandard zu sorgen hat.

Dieser Auffassung wurde nunmehr äußerst kurz
fristig seitens des BMG mündlich widerspro
chen, nachdem eine entsprechende Mitteilung
ohne Information der BZÄK veröffentlicht worden
war. Seitens der BZÄK wird versucht, mit dem
BMG eine sinnvolle Regelung zu erzielen. Sie
sollten unbedingt dies abwarten. Eine Klärung
des Sachverhaltes bis zum 13.06.1998 ist illuso
risch. Wir werden Sie kurzfristig aktuell informie
ren. Rückfragen sind über obengenannte Tele
fonnummer immer möglich.
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vom Standpunkt des MPG zu beachten

Neuinvestitionen:
Nach dem MPG vom Hersteller in Verkehr gebrachte technische Geräte weisen eine
CEKennzeichnung in Verbindung mit einer Nummer auf. Die Nummer ist die Kodierung
der Benannten Stelle, die eine dem Produkt entsprechende Konformitätsprüfung durch
geführt hat. Die Konformitätserklärung und eine in Deutsch abgefaßte Bedienungsanlei
tung muß dem Gerät beigefügt sein. Tritt die obenerwähnte Änderung zum MPG in Kraft,
können auch noch Geräte aus Lagerbeständen verkauft und in Betrieb genommen wer
den, die noch nach altem Recht in Verkehr gebracht wurden. Bitte informieren Sie sich
entsprechend.
Reparaturen:
Bei Reparaturen technischer Geräte gibt es eine Reihe von Unsicherheiten. Dies betrifft
diejenigen Geräte, die nach altem Recht in Verkehr gebracht wurden und bei denen
durch die Reparatur ein CE gekennzeichnetes Teil eingesetzt werden muß. Nach dem
MPG wird in diesem Falle eine Konformitätsbewertung notwendig. Es ist vollkommen un
klar, wie dies passieren soll. Es muß angenommen werden, daß es Versuche geben wird,
Sie unter Bezugnahme auf das MPG zu einer Neuinvestition zu bewegen. Seien Sie
diesbgzl. sehr zurückhaltend und fragen Sie besser konkret bei der LZKTh nach (siehe
oben).

Praxiscomputer und Zubehör, einschließlich Software, die ausschließlich im Zusammen
hang mit der Patientenverwaltung eingesetzt werden, unterliegen nicht dem MPG! Es
gelten allerdings die Anforderungen aus dem Gesetz über die elektromagnetische Ver
träglichkeit (EMV). Auch hier dokumentiert ein CEKennzeichen die Einhaltung der ent
sprechenden Normen.
Computer, die zur Steuerung von Medizinprodukten (z. B. Laser) oder zur Datenerfas
sung (z. B. digitales Röntgen, Intraorale Kamera) eingesetzt werden, können durchaus
dem MPG unterliegen. Dies wird immer dann der Fall sein, wenn Sie ein Komplettgerät
kaufen. Schwierig wird die Diskussion, wenn ein in der Praxis vorhandener Computer im
genannten Sinne eingesetzt werden soll. Nach Auffassung der LZKTh wird ein vorhan
dener Computer durch Anschluß eines Medizinproduktes nicht automatisch selbst zum
Medinzinprodukt. Hier sind Einzelfallbewertungen notwendig.

Alle diese Produkte müssen CEgekennzeichnet sein, ggf. zusätzlich mit der Nummer ei
ner Benannten Stelle (abhängig von der Klassifizierung des Produktes). Wird die oben
erwähnte Änderung des MPG in Kraft gesetzt, verlängert sich die Abverkaufsfrist von
Produkten ohne CEKennzeichnung bis zum 30.06.2001.

Die Zahnärzteschaft ist verpflichtet, in einem Beobachtungs und Meldesystem mitzuwir
ken, das Probleme und Risiken im Umgang mit Medizinprodukten erfassen wird. Folgen
de Vorkommnisse sind der Zentralstelle auf entsprechenden Meldebögen mitzuteilen:
- Vorkommnisse, die zu einem Todesfall geführt haben
- Vorkommnisse, die zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszu

 standes eines Patienten, Anwenders oder sonstigen Person geführt haben
Hierbei handelt es sich jedoch um kein neues Verfahren. Die Zahnärzte mußten bereits
in der Vergangenheit über die ArzneimittelKommission der Zahnärzte anhand eines
standardisierten Verfahrens die Nebenwirkungsmeldungen zu Arzneimitteln melden. Es
bot sich somit an, dieses Verfahren auch auf Medizinprodukte zu übertragen.

Stichwort

technische Geräte
 (ohne Computer)

Computer und
Zubehör

Verbrauchsmate
rialien, Instrumente

Beobachtungs
und Meldesystem
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Dentinadhäsive KompositRestaurationen
Fragen der Berechnungsweise

Die Bundeszahnärztekammer über
mittelte uns die nachfolgend abge
druckte aktuelle Stellungnahme der
Hochschullehrer für Zahnerhaltung
und der Deutschen Gesellschaft für
Zahnerhaltung zum routinemäßigen
Einsatz von SeitenzahnKompositRe
staurationen. Hierin wird von fachlich
renommierter Seite die Auffassung der
Landeszahnärztekammer Thüringen
und der Bundeszahnärztekammer be
stätigt, daß es sich bei den dentinadhä
siven KompositRestaurationen ein
deutig um neue Leistungen im Sinne
des § 6 Abs. 2 GOZ handelt. Es ist zu
hoffen, daß damit ein Streitpunkt mit
den PKVUnternehmen aus der Welt
geschafft wurde. Bekanntermaßen be
stritten die PKVUnternehmen dies
immer wieder und äußerten gegenüber
Ihren Versicherten, daß die Liquidati
on dieser Leistung nach § 6 Abs. 2
GOZ eine Falschabrechnung des
Zahnarztes sei.
Wir empfehlen Ihnen für die Praxis,
dem Patienten eindeutig zu erläutern,
welche Art von Leistung Sie mit einer
dentinadhäsiven Restauration erbrin
gen. Wählen Sie auch bitte immer den

Begriff „Restauration“, „Füllung“
könnte sehr schnell dem Leitungskata
log 205 – 207 zugerechnet werden.
Der Patient sollte aufgeklärt werden,
welche minimalinvasive Präparations
techniken  angewendet werden und
welche Vorteile sich hieraus ergeben.
In der Gebührenposition ist keine di
rekte Abrechnungsposition für diese
Leistung angegeben. Deshalb wird in
der Liquidation eine analoge Abrech
nungsposition auftreten. Auch dar
über sollte man den Patienten vorab
informieren. Machen Sie den Patien
ten während der Behandlung auf den
erheblichen zeitlichen Mehraufwand
aufmerksam.
In der Liquidation muß unter der ge
wählten Analogposition die tatsäch
lich erbrachte Leistung, in diesem Fal
le
„dentinadhäsiv befestigte Komposit
Restauration“
und nicht „Kompositfüllung nach
SchmelzÄtztechnik“, angegeben wer
den. Analogposition und Steigerungs
faktor müssen so gewählt werden, daß
ein der Leistung angemessenes Hono

rar erzielt wird. Es ist zu beachten,
daß auch bei Leistungen nach § 6 Abs.
2 GOZ die in § 5 Abs. 2 GOZ genann
ten Kriterien gelten. Bei einer „Ana
logberechnung“ soll eine nach Art,
Kosten und Zeitaufwand „gleichwerti
ge Leistung“ gewählt werden. „Gleich
wertig“ heißt hierbei, daß die erbrach
te Leistung ähnlich schwierig, ähnlich
zeitaufwendig und betriebswirtschaft
lich ähnlich kostenintensiv sein muß,
wie die „analog“ gewählte Leistung. 
Von den Kammern gibt es keine Vor
gaben, welche Leistungen der Zahn
arzt als gleichwertig erachtet. Dies ist
grundsätzlich in sein Ermessen ge
stellt. Der Patient sollte noch darauf
hingewiesen werden, daß es leider bei
einigen Versicherungen und Erstat
tungstellen Schwierigkeiten bei der Er
stattung von Analogpositionen gibt.
Berufen Sie sich auf die nachfolgend
abgedruckte Stellungnahme, sowie die
Stellungnahmen der Bundeszahnärz
tekammer und der Landeszahnärzte
kammer Thüringen.

Dr. Gisela Brodersen,
GOZReferentin

Die 1. Kammerversammlung 1998
der Landeszahnärztekammer Thüringen

findet am Samstag, dem 4. Juli 1998 statt.

Ort:
Radisson SAS Hotel,

JuriGagarinRing 127, 99084 Erfurt

Beginn: 9.00 Uhr
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Komposite, die in Verbindung mit
Schmelz und Dentinadhäsiven auch
in komplexeren klinischen Situationen
unter den hohen Belastungen des Sei
tenzahnbereichs zum Einsatz kom
men können, stehen erst seit kurzer
Zeit zur Verfügung.
Da in den 80er Jahren mit neuentwik
kelten Präparaten dieser Art fast nur
Daten aus InvitroUntersuchungen
mit negativer bzw. kontroverser Bewer
tung vorlagen, mußte die klinische
Eignung unter den Bedingungen des
Praxisalltags zu nächst sehr zurück
haltend bewertet werden.
Erst seit Anfang der 90er Jahre zeich
nete sich durch weitere Verbesserun
gen und nach umfangreicheren klini
schen Untersuchungen ab, daß das In
dikationsspektrum sukzessive erwei
tert werden konnte. Im einzelnen las
sen sich folgende Feststellungen tref
fen:

1. Haftung zwischen Kompositen
und Zahnhartsubstanzen
Adhäsive, die nicht nur zum Schmelz,
sondern auch zum Dentin eine hinrei
chend starke Haftung und guten Rand
schluß erlauben, wurden erst Ende der
80er Jahre entwickelt. Die Ergebnisse
wissenschaftlicher Studien zu den er
sten Generationen von Adhäsiven wa
ren anfangs sehr unbefriedigend bzw.
heterogen, weshalb bis Anfang der
90er Jahre die Ausweitung der Indika
tion für Kompositfüllungen und der
routinemäßige Praxiseinsatz nicht
empfohlen werden konnten. Erst in
den letzten 5-7 Jahren haben sich
Haftvermittler „neuer Generationen“
aufgrund wesentlich verbesserter Er
gebnisse weitgehend durchgesetzt.

2. Verschleißfestigkeit von Kom
positen
Ein wichtiger Meilenstein der Kompo
sitTechnologie waren die sog. Feinhy
bridKomposite, die in verbesserter
Form ebenfalls erst etwa Mitte/Ende
der 80er Jahre entwickelt wurden.
Aufgrund früherer negativer Erfahrun
gen mit dem Verschleißverhalten von
Kompositen im Seitenzahnbereich
war auch hier vor dem routinemäßigen
Einsatz eine abwartende Haltung aus
Gründen des Patientenschutzes drin
gend geboten. Nachdem seit Anfang
der 90er Jahre vermehrt über positive
Resultate in experimentellen und klini
schen Studien berichtet wurde, fanden
diese Materialien erst seit dieser Zeit
Eingang in die Praxisroutine des
Zahnarztes.

3. Verarbeitung und Praxisreife
von Kompositen zur Seitenzahn
versorgung
Komposite und Adhäsive zeichnen
sich durch eine hohe Verarbeitungs
empfindlichkeit aus. Bei den vor etwa
10 Jahren entwickelten Präparaten la
gen zunächst keine hinreichenden kli
nischen Erfahrungen vor, was sich u.
a. auch in widersprüchlichen Verarbei
tungsempfehlungen seitens der Her
steller (z. B. im Hinblick auf die
Trocknung des Dentins, die Apptikati
onsart und dauer von Adhäsiven, die
Exposition von Licht usw.) ausdrück
te. Erst seit den 90er Jahren existieren
hinreichend aussagekräftige klinische
Daten, die den Kompositen auch für
den Seitenzahnbereich die notwendige
Praxisreife bescheinigen. Deshalb wird
auch erst seit dieser Zeit der Einsatz
von Kompositen zur Versorgung von
Seitenzähnen in der Aus und Fortbil
dung von Zahnärzten umfangreicher
gewürdigt.

4. Aufwand zur Herstellung von
Kompositen im Seitenzahnbe
reich
Der Zeit, Material und Geräteauf
wand zur Herstellung von Komposit
füllungen im Seitenzahnbereich ist be
trächtlich größer als z.B. bei Amal
gamfüllungen.

5. Bewertung von Kompositfül
lungen in Leistungskatalogen
Komposite und Adhäsive zur Seiten
zahnversorgung haben erst Anfang der
90er Jahre eine hinreichende Praxis
reife erlangt, so daß auch erst seit die
ser Zeit in bestimmten klinischen Si
tuationen der routinemäßige Einsatz
empfohlen werden kann. Vor der Ein
führung der GOZ im Jahr 1987/1988
war der Entwicklungs, Wissens und
Erfahrungsstand hingegen noch nicht
hinreichend vorhanden, um Adhäsive
und Komposite im Seitenzahnbereich
im Praxisalltag anwenden zu können.
Bei der Bewertung von Kompositfül
lungen im Seitenzahnbereich muß
berücksichtigt werden, daß sie einen
erheblich größeren Zeitaufwand als
Amalgamfüllungen benötigen und ih
re Herstellung zudem mit einem er
höhten Material und Geräteaufwand
verbunden ist.

Heidelberg und München,
März 1998

Prof. Dr. Dr. H. J. Staehle
Sprecher der deutschen Hochschul
lehrer für Zahnerhaltung 

Prof. Dr. R. Hickel
1. Vorsitzender der Deutschen Ge
sellschaft für Zahnerhaltung (DGZ)

Stellungnahme der Hochschullehrer für Zahnerhaltung
und der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ)
zum routinemäßigen Einsatz von SeitenzahnKompositFüllungen in Deutschland

im Hinblick auf ihre Aufnahme und Bewertung in Leistungskatalogen
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LAGJTh

Kariesvorbeugung ist besonders wichtig geworden
Zahnärzte sind zur Patenschaft aufgerufen

Seit die Landesarbeitsgemeinschaft
Jugendzahnpf lege Thüringen im Jahr
1992 ihre Arbeit aufgenommen hat, ist
es das Ziel der LAGJTh e. V., alle Thü
ringer Kinder im Alter von 2 - 12 Jah
ren in das Betreuungsprogramm auf
zunehmen.

Einen grundsätzlichen Beitrag zur Er
füllung des gesetzlichen Auftrages lei
sten dazu neben den Mitarbeitern des
öffentlichen Gesundheitsdienstes auch
die für die LAGJTh e. V. tätigen
Zahnärzte im Freistaat Thüringen, die
freiwillig eine Patenschaft für einen
Kindergarten übernommen haben.

Waren es im Jahr 1997 noch 731 Pa
tenschaftsverträge, die abgeschlossen
wurden, so sind es für das Jahr 1998
bereits 747 Patenschaften, die verge
ben werden konnten. Wir freuen uns,
daß sich immer mehr neue Kollegen
bereit erklären, diese wichtige und not
wendige Aufgabe zur  Gesunderhal
tung der Zähne zu übernehmen.

Durch das Inkrafttreten des 2. NOG,
in dem verankert ist, daß Kinder und
Jugendliche, die nach dem 31.12.1978
geboren sind, keinen Anspruch auf
Zuschuß zu den Zahnersatzkosten
durch die gesetzlichen Krankenkassen
mehr haben, ist die Kariesvorbeugung
noch wichtiger als bisher  geworden.
Durch die Übernahme einer Paten
schaft könnten Sie einen großen Bei

trag dazu leisten und sich verstärkt für
die gruppenprophylaktische Betreu
ung unserer jüngsten Patienten einset
zen.

Wir möchten Sie deshalb hiermit
nochmals um Ihre Mitarbeit als Paten
schaftszahnarzt ab Januar 1999 bitten.

Die Aktionsideen, die Sie in diese Ar
beit mit einbringen könnten, sind sehr
breit gefächert und können mit zum
Teil wenig Aufwand umgesetzt wer
den. Probieren Sie zum Beispiel ein

mal: Tag der offenen Tür in der Zahn
arztpraxis, Tag der offenen Tür beim
Zahntechniker, Kindernachmittag
beim Zahnarzt, vielleicht mit dem
Vorlesen des Buches „Karius und Bak
tus“ oder „Vom Jörg der Zahnweh hat
te“, Angebot von Informationsmate
rialien, Zahnbürstenwechsel, Mal und
Bastelwettbewerb rund um die Zähne,
Urkunde für gute Zahnpf lege an Kin
dergärten, Plakataushang.
Falls Sie Interesse haben, wenden Sie
sich bitte umgehend an Ihren Arbeits
kreisvorsitzenden im Jugendzahnärzt
lichen Dienst des Gesundheitsamtes.
Er wird Ihnen Kindergärten, die noch
nicht von einem Patenschaftszahnarzt
betreut werden, benennen können. Sie
können sich aber auch jederzeit mit
Fragen oder Problemen an die Lan
desarbeitsgemeinschaft Jugendzahn
pf lege Thüringen e. V. (Frau Kozlik,
Tel: 0361/7432-114) wenden. Diese
wird Sie über alle Modalitäten infor
mieren.

LAGJTh
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Versorgungswerk

Es mehren sich in den letzten Tagen
die Anrufe der Mitglieder des VZTh,
daß Versicherungsvertreter verschie
dener Versicherungen mit den Auswir
kungen des Rentenreformgesetzes
1999 und den damit angeblich verbun
denen Auswirkungen auf Ihre Anwart
schaften im VZTh „hausieren“ gehen.
Hierzu sei von seiten Ihres Versor
gungswerkes klargestellt:
-  Das VZTh unterliegt nicht den Re

gelungen des Sozialgesetzbuches,
welches durch die Rentenreform
1999 modifiziert wird.

-  Das VZTh ist ein kapitalgedecktes
System, während die gesetzliche
Rentenversicherung im Umlagever
fahren finanziert wird.
 (Anmerkung: Wenn Versicherungs
vertreter somit das RRG 1999 und
das VZTh in einen Topf werfen, wä
ren die Lebensversicherungen, die
ähnlich finanziert sind wie das
VZTh hiervon ebenfalls betroffen.)

-  Der Versicherungsmathematiker
des VZTh prüft in seinen jährlichen

versicherungsmathematischen Bi
lanzen die demographische Ent
wicklung des Mitgliederbestandes
und die sonstigen erheblichen Da
ten wieder aufs neue, damit Verän
derungen rechtzeitig in die Berech
nungen aufgenommen werden kön
nen.

Es bleibt festzuhalten, daß entspre
chende Aussagen über die Verknüp
fung von Veränderungen in der gesetz
lichen Rentenversicherung (hier: RRG
1999) mit den Anwartschaften im
VZTh reine „Panikmache“ im Rah
men einer unseriösen Verkaufstaktik
sind.
Sofern jemand bei Ihnen auf dieser
Basis versucht private Verträge zu ver
kaufen, zeigt dies lediglich, daß Sie ei
nen uninformierten Gesprächspartner
haben, der mit Verkaufsschlagworten
Geld verdienen will.
Sofern Sie Fragen zu Ihren Anwart
schaften und zu Ihrem Versorgungs
werk haben, stehen wir Ihnen gern un
ter Tel. 0361/7432-201 zur Verfügung.

Sie finden uns auch am Stand 32 auf
dem 4. Thüringer Zahnärztetag in der
Messe Erfurt vom 18. bis 19. Septem
ber 1998.

Ralf Wohltmann
Geschäftsführer

Das Rentenreformgesetz 1999 und Ihr VZTh

Erläuterungen zum Kontoauszug
Aufgrund der zahlreichen Nachfragen nachfolgend eine Ergänzung zum diesjährigen Kontoauszug:

zu 1.:
Dieser Wert gilt bis zum 60. Lebensjahr und ist entsprechend der Satzung mit einem Abschlag von 24 % versehen. Zur Ver
gleichbarkeit mit den vorherigen Kontoauszügen ist dieser Wert durch 76 zu dividieren und mit 100 zu multiplizieren. Sie er
halten dann die Anwartschaft aus eigenen Beiträgen zum 65. Lebensjahr wie in den Vorjahren.

Im nächsten Jahr werden diese Werte parallel zur Verdeutlichung dargestellt.
Des weiteren wird auf die erläuternden Artikel in der März sowie AprilAusgabe des tzb verwiesen.

Wohltmann
Geschäftsführer

 WICHTIG

Beitragszahlung zum Versorgungswerk
für niedergelassene Mitglieder

Gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 der Satzung
ist der Beitrag zum Versorgungswerk
für niedergelassene Mitglieder für das
III. Quartal am 01. Juli  fällig und bis
zum 31. Juli auf das Konto des Versor
gungswerkes (Deutsche Apotheker
und Ärztebank Ffm,
Kto.Nr.: 000 338 794 1,
BLZ 500 906 07)
zu entrichten. Sofern sie uns eine Ein
zugsermächtigung erteilt haben, wird
der Betrag fristgerecht von Ihrem Kon
to abgebucht.
Für Rückfragen steht die Verwaltung
des VZTh gern unter den Rufnummern
0361/7432-201 bis -203 und auch
persönlich zur Verfügung.
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Am 08. 06. 1998 vollendete Univ.
Prof. Dr. med. dent. habil. Detlef Eis
mann das 70. Lebensjahr. Mit großer
Freude gratulieren wir, ehemalige Mit
arbeiter, Kollegen und Freunde zu die
sem Jubiläumsgeburtstag.

Nach dem Studium der Zahnheilkun
de und der Promotion zur Thematik
„Über persistierende Milchzähne“ in
Leipzig begann Prof. Eismann seine
beruf liche Tätigkeit 1951 an der Zahn
und Kieferklinik des Stadtkranken
hauses Dresden Johannstadt. Nach
Gründung der Medizinischen Akade
mie Dresden erfolgte 1954 seine Um
setzung zur kieferorthopädischen Ab
teilung der stomatologischen Klinik,
deren Aufbau er von Anfang an über
nahm. 1957 erfolgte die Ernennung
zum Oberarzt.

Während seiner Einarbeitung in das
kieferorthopädische Fachgebiet war
Prof. Eismann keiner speziellen Schu
le zugeordnet, so daß er sehr kritisch
sich selbst gegenüber, aber auch im
Hinblick auf die verschiedenen Strö
mungen des Faches Kieferorthopädie
und dessen Repräsentanten eingestellt
war. Er ist ein Zeitzeuge der Bekannt

gabe und Einführung maßgebender
Modifikationen aktivmechanischer,
funktionsmechanischer und funkti
onsregelnder abnehmbarer Apparatu
ren. Zur Objektivierung deren klini
scher Effektivität entwickelte er ein
numerisches Bewertungsverfahren des
morphologischen Umfanges von
Zahnstellungs und Bißanomalien, wo
mit er 1969 habilitierte und 1973 mit
dem RudolfVirchowPreis ausgezeich
net wurde, eine wissenschaftliche Eh
rung, auf die er mit Recht auch heute
noch stolz ist. Das Bewertungsverfah
ren nach Eismann ist seit 1969 bis in
die jüngste Zeit in mehr als 60 in und
ausländischen Publikationen als me
thodisches Instrument genutzt und po
sitiv gewürdigt worden.

Im Jahre 1975 erfolgte die Berufung
zum ordentlichen Professor an die
Medizinische Akademie Erfurt und
gleichzeitig die Ernennung zum Direk
tor der Poliklinik für Orthopädische
Stomatologie der neu gegründeten
Sektion Stomatologie. Mit Beharrlich
keit, Konsequenz, Zielstrebigkeit und
Überzeugungskraft gelang es Prof. Eis
mann, in kurzer Zeit eine gut funktio

nierende Poliklinik aufzubauen, die
durch ihre Leistungen in der Ausbil
dung von Studenten, in der Weiterbil
dung von Fachzahnarztkandidaten,
auf wissenschaftlichem Gebiet und bei
der Patientenbetreuung das gesamte
Spektrum des Fachgebietes auf hohem
Niveau widerspiegelte.
Nach der politischen Wende wurde
Prof. Eismann zum ersten demokra
tisch gewählten geschäftsführenden
Direktor des Zentrums ZMK der FSU
Jena Bereich Erfurt ernannt, ein Amt,
das mit der Erneuerung und Profilie
rung der Thüringer Hochschulen eng
verbunden war. Mit 67 Jahren erfolgte
seine Emeritierung.
Schwerpunkte seiner wissenschaftli
chen Arbeit waren außer der bereits
genannten Habilitationsschrift die
Prävention von Gebißanomalien, die
Variation der Dentition, die Erfor
schung ätiologischer Zusammenhänge
und psychologische und sozialhygieni
sche Fragestellungen in der Kieferor
thopädie.
Bisher wurden von ihm weit mehr als
100 wissenschaftliche Publikationen
in in und ausländischen, auch fremd

Prof. Dr. Detlef Eismann
zum 70. Geburtstag
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sprachigen und internationalen Fach
zeitschriften veröffentlicht. An der Er
arbeitung von 4 Lehrbüchern war
Prof. Eismann zum Teil maßgeblich
beteiligt. Auf wissenschaftlichen Ta
gungen und Kongressen wurden von
ihm ca. 260 Vorträge gehalten, davon
über 50 im Ausland und auf interna
tionalen Veranstaltungen.

Unter seiner Anleitung konnten 44
junge Kollegen erfolgreich promovie
ren und eine Mitarbeiterin habilitie
ren.

Auch nach dem Ausscheiden aus dem
aktiven Amt hält der Jubilar in Fortbil
dungsveranstaltungen die Verbindung
zur Kieferorthopädie weiterhin auf
recht und gibt seine umfangreichen
Erfahrungen an jüngere Kollegen mit
Engagement weiter. 

Die Wertschätzung, die Prof. Eismann
bei Kollegen und in Fachkreisen ge
nießt, spiegelt sich in zahlreichen na
tionalen und internationalen Ehrun
gen und korrespondierenden Mit
gliedschaften in medizinisch wissen
schaftlichen Gesellschaften wider.

Unter seiner Leitung standen zwei wis
senschaftliche Jahrestagungen der Ge
sellschaft für Orthopädische Stomato
logie der DDR, deren 1. Vorsitzender
Prof. Eismann über zwei Legislaturpe
rioden war.

Prof. Eismann war seinen Schülern
und Mitarbeitern immer ein Vorbild.
Die ehemaligen Mitarbeiter, Kollegen
und Freunde sagen Ihnen, Herr Prof.
Eismann, herzlichen Dank und wün
schen Ihnen und Ihrer verehrten Gat
tin weiterhin Schaffenskraft, Gesund

heit, Freude an Reisen, Bergwande
rungen, Schönheiten der Natur sowie
persönliches Wohlergehen.

PD Dr. med. habil. E. Löhr,
Dr. med. dent. A. Eismann, Erfurt

Der Berufsbildungsausschuß, der am
29. April in Erfurt tagte, befaßte sich
in den Tagesordnungspunkten 1 und 2
mit der allgemeinen Ausbildungs und
Lehrstellensituation in Thüringen und
mit den speziellen Gegebenheiten
1998 für die Zahnarzthelferinnen. Die
Lehrstelleninitiative 1997 brachte sehr
gute Ergebnisse. Die Vermittlungsrate
am Ende der Ausbildung soll in die
sem Jahr exakt ermittelt werden. Nicht
vermittelten Zahnarzthelferinnen will
die Landeszahnärztekammer Thürin
gen Hilfe anbieten.

Unter Top 3 berichtete die Vorsitzen
de der Lehrplankommission, Edel
traud Wienbreyer, Nordhausen, über
den Stand des Lehrplanes. Er soll
nach Möglichkeit noch vor Schuljah
resende fertiggestellt sein.
Unter Tagesordnungspunkt 4 befaßte
sich der Ausschuß mit dem Fortbil
dungsbaustein 8 „Gruppenprophyla
xe“. 14 Zahnarzthelferinnen haben
diesen Baustein absolviert und die
Prüfungen bestanden. Zehn von ihnen
sind von der Landesarbeitsgemein
schaft Jugendzahnpf lege Thüringen
e. V. angestellt und arbeiten auf dem
Gebiet der Gruppenprophylaxe vor al
lem in Kindergärten, für die bisher
kein Patenschaftszahnarzt engagiert
werden konnte.

Dr. R. Eckstein

Lehrstelleninitiative 1997 brachte gute Ergebnisse

Unser Aufruf zur
Lehrstelleninitiative - 
Erinnern Sie sich?
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Qualitätssicherung in der Kieferorthopädie in Thüringen (QKT)
Über Qualitätssicherung in der Zahn
medizin und speziell in der Kieferor
thopädie ist in den vergangenen Jah
ren viel geschrieben und diskutiert
worden. Gute (und weniger gute) Vor
schläge wurden formuliert und sind
auch regional z. T. in die Praxis umge
setzt worden (siehe Tübinger Modell).
Klar definiertes Ziel der Qualitätssi
cherung ist es, über die Verbesserung
von Struktur und Prozeßqualität die
Ergebnisqualität positiv zu beeinf lus
sen.

Das Ziel kieferorthopädischer Be
handlungen sollte es sein, die Morpho
logie des Gebißsystems so zu verän
dern, daß Funktionen ungestört ablau
fen können und ästhetische Belange
den Vorstellungen des Patienten mög
lichst nahekommen. Daß diese Forde
rung in Abhängigkeit von dentalen
und skelettalen Strukturen mitunter
nicht vollständig zu erfüllen ist und
auch physiognomische Grenzen beste
hen, ist einleuchtend.

Keine Abstriche hingegen gibt es an
der Prämisse, daß die kieferorthopädi
sche Therapie dem Patienten nutzen
soll und nicht schaden darf, d. h. daß
vor der Behandlung eine fundierte Be
funderhebung zu fordern ist, die Not
wendiges erkennt und Mögliches ak
zentuiert und dann die Basis einer be
gründeten Behandlung darstellt. An
die Therapie selbst sind demzufolge
hohe Qualitätsansprüche zu stellen,
auch  -  oder ganz besonders  -  um
Patienten erfolgreich (d. h. mit stabi
lem Ergebnis) behandeln zu können.
So zeigt das Tübinger Modell hier po
sitive Ansätze, indem erstmals Qua
litätsforderungen an die eingereichten
Unterlagen gestellt, Daten gesammelt
und Gutachten nach einheitlichem
Rahmen erstellt werden. Die Gutach
ter nehmen in diesem Prozeß eine
Schlüsselrolle ein, weshalb sie auch
häufig als „Qualitätskommissare“ (si
cher nicht im negativen Sinne ge
meint) bezeichnet werden. Unserer
Meinung nach muß deshalb der erste

Schritt darin bestehen, die Gutachter
zu qualif izieren, um sie für ihre verant
wortungsvolle Aufgabe zu profilieren.

In der Erkenntnis, daß einerseits Qua
litätsanforderungen, maßstäbe und
kontrollen nicht vom Gesetzgeber an
geordnet werden sollen und/oder dür
fen, diese Maßnahmen keine „Verbilli
gung“ der Therapie bedeuten und im
Bewußtsein, daß theoretisches Wissen
und praktisches Können das Funda
ment für eine hohe Qualität unserer
Arbeit darstellen, gab es Ende des Jah
res 1996 in Thüringen zwischen dem
BDK und der Hochschule Überein
stimmung in der Notwendigkeit zu
handeln. In mehreren Vorgesprächen
zwischen dem Landesverband Thürin
gen des BDK und der Poliklinik für
Kieferorthopädie der Jenaer Univer
sität wurde ein Programm zur Qualif i
zierung der Thüringer Gutachter erar
beitet. Geleitet vom 1. Vorsitzenden
des Landesverbandes Thüringen,
Herrn Dr. Jürgen Hering, und vom Or
dinarius für Kieferorthopädie an der
FriedrichSchillerUniversität Jena,
Herrn Prof. Dr. Heinz Graf, wurde die
Initiative „Qualitätssicherung in der
Kieferorthopädie in Thüringen
(QKT)“ gegründet.

Im kollegialen Miteinander entstand
das Konzept für die Durchführung ei
nes 2Jahreskurses (Fünf 5Stun
denVeranstaltungen/Jahr), nach dem
alle kieferorthopädischen Kammer
und KZVGutachter Thüringens fort
gebildet werden. Schwerpunkte des
Programms sind neben der Vermitt
lung neuer und neuester Erkenntnisse
der normalen und gestörten Gebißent
wicklung wesentliche Aspekte einer
praxisrelevanten Befunderhebung (ein
schließlich Funktionsanalyse) sowie
einer modern ausgerichteten Klassif i
kation, selbstverständlich auch unter
schiedliche Therapiekonzepte sowie
kassenrechtliche Fragen. Dabei be
steht ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen theoretischer Stoffvermittlung
und Darstellung von Erfahrungen aus

Die Leiter der Initiative „QKT“ im Kollegenkreis:
Prof. Dr. Heinz Graf (2. von rechts, vorn) und Dr. Jürgen Hering (3. von
rechts) 
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der Praxis. Jeder Teilnehmer fühlt sich
für das Gelingen der Veranstaltungen
voll verantwortlich. Eine Trennung
zwischen Vortragenden und Zuhören
den war von vornherein ausgeschlos
sen.
Nach erfolgreichem Abschluß des 1.
Kursabschnittes hat im Januar 1998
der 2. Teil begonnen. Es ist vorgese
hen, am Ende des Kurses durch eine
Analyse der bestehenden Probleme in
der Kieferorthopädie zur Erarbeitung
eines einheitlichen Konzeptes für das
perspektivische Vorgehen zu gelangen.
Wir sind sicher, daß wir zumindest ei
nen großen Teil unserer selbstgestell
ten hohen Ansprüche erreichen wer
den.
Nach Abschluß des 2JahresZyklus,
der mit einem Zertif ikat für jeden Teil
nehmer endet, werden wir an gleicher
Stelle noch einmal berichten.

Prof. Dr. H. Graf,
Dr. J. Hering

Die Arbeit, deren Zusammenfas
sung Sie nachfolgend lesen kön
nen, wurde im vollen Wortlaut in
der „Deutschen Zahnärztlichen
Zeitschrift", Heft 5/98, veröffent
licht.

Der Einf luß von Kavitätenrandgestal
tung und Matrizentechnik auf die
Randqualität von Kompomerfüllun
gen (Compoglass/SCA) in schmelzbe
grenzten KlassenIIKavitäten wurde
mit Hilfe der REMRandanalyse und
der Farbstoffpenetration überprüft.
Folgende Versuchsgruppen wurden ge
bildet (jeweils n = 10): Gr. I: kastenför
mige Slotkavitäten, Gr. II: Slotkavi
täten mit zirkulärer Schmelzrand
schrägung, Gr. IA und IIA: Metallma
trize/Holzkeit, Gr. IB und IIB: Trans
parentmatrize/Lichtkeil. Zum Ver
gleich wurde mit dem gleichen Ein
komponentenHaftvermittler (SCA)
der Randschluß eines FeinpartikelHy
bridkomposites (Tetric) in angeschräg
ten Slotkavitäten unter Anwendung
der dreischichtigen Umhärtungstech
nik (Gr. III) untersucht: Gr. IIIA:
Schmelz und Dentinätzung mit 37 %
Phosphorsäure, Gr. IIIB: ohne Phos
phorsäureÄtzung.
Die Randqualität der Kompomer wie
auch der Kompositfüllungen nahm
über den Versuchszeitraum von insge
samt fünf Monaten deutlich ab.

Bei dem Kompomer bewirkten Trans
parentmatrize und Lichtkeil keine
Verbesserung der Randqualität im
Vergleich zur Metallmatrize. Die
Schmelzrandschrägung führte dage
gen zu einer signifikanten Reduktion
der Randspalten, verbunden mit einer
Zunahme von Kompomerrandfraktu
ren. Die Kompositfüllungen wiesen
bei Anwendung der Ätztechnik eine
(an den lateralen Rändern signifikant)
geringere Randspaltbildung auf als die
Kompomerfüllungen. Der Verzicht auf
die PhosphorsäureÄtzung führte bei
dem Komposit trotz selbstkonditionie
render Eigenschaften des verwendeten
Haftvermittlers zu einer erheblichen
Verschlechterung der Randqualität.
Für die Interimsversorgung von Klas
seIIKavitäten mit Kompomer emp
fiehlt sich bezüglich der Matrizentech
nik die Verwendung von Metallbän
dern mit Holzkeilen, bezüglich der
Kavitätenrandgestaltung, zumindest
bei Verwendung selbstkonditionieren
der Haftvermittler, die Anschrägung
der Schmelzränder.

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. Bernd Haller
Poliklinik für Zahnerhaltung,
Parodontologie und Kinderzahn
heilkunde
AlbertEinsteinAllee 11, 89081 Ulm

Randqualität von KlasseIIKompomer
füllungen
B. Haller, J. Günther

Ausschreibung
Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbe
schränkungen betroffenen Zulassungsbezirk SaalfeldRudolstadt ab dem 01.10.1998 ein
Vertragszahnarztsitz in

                         Rudolstadt

ausgeschrieben.
Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zu
lassungsausschusses einzureichen.
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, TheoNeu
bauerStraße 14, 99085 Erfurt
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Auf Einladung der Zahnärztekammer
und der KZV Nordrhein trafen sich
am 8. und 9. Mai die Referenten für
Öffentlichkeitsarbeit und die Mitarbei
ter in den Pressestellen der Länder in
Krefeld. Thema der zweitägigen Kon
ferenz: „Krisenmanagement“.
Schon der erste Redner lieferte genü
gend polarisierende Ansatzpunkte für
eine engagierte Diskussion: Dr. Ekke
hard Bahlo von der Deutschen Gesell
schaft für Versicherte und Patienten
e.V. sprach zum Thema „Die Rolle von
Verbraucher und Patientenschutzver
bänden in der medizinischen/zahnme
dizinischen Versorgung“. Seine Orga
nisation behauptet von sich, „Stimme
der Versicherten und Patienten“ zu
sein, Solidarität erhalten zu wollen
und allen den Zugang zur modernen
Medizin zu ermöglichen. Da paßte es
auch ins Konzept, daß Bahlo die Bar
merBehauptung vom April, wonach
die Hälfte der Zahnarztrechnungen
überhöht gewesen sei, ungeprüft über
nommen hatte. Der Zahnärzteschaft
hielt er vor, sie habe im „Gezerre und
Streit der Kostenträger und Leistungs
erbringer um die knapper werdenden
Ressourcen“ ein „besonders anschauli
ches Beispiel“ für ungläubiges Kopf
schütteln seitens der Patienten abgege
ben. Doch das kritische Nachhaken
der Tagungsteilnehmer zeigte offen
sichtlich Wirkung: Bahlo versprach,
Kassenbehauptungen in Zukunft weni
ger kritiklos zu übernehmen. Bundes
zahnärztekammer und KZBV boten
dem DGVPChef außerdem weitere
Gespräche an.
Unter der Leitung von Dr. JobstWil
ken Carl, Vizepräsident und Referent
für Öffentlichkeitsarbeit der Bundes
zahnärztekammer, und ZA Dieter
Krenkel, Referent für Öffentlichkeits
arbeit bei der KZBV, erörterten die et
wa 50 Teilnehmer anschließend aktu
elle standespolitische Fragen. Die Dis
kussion wurde zum Teil sehr emoti

„Nicht nur informieren, sondern erklären“
Frühjahrstreffen der Referenten für Öffentlichkeitsarbeit in Krefeld:

Hilfestellung für die tägliche Arbeit

Leiteten die emotionsgeladene standespolitische Diskussion: (von links)
Dr. J.W. Carl (BZÄK), Ch. Schumacher (Pressestelle), D. Krenkel (KZBV)

Referent Dr. Peter Jeutter leitete die Workshops zum KrisenManagement
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onsgeladen geführt. Beispielsweise
wurde der Vorwurf laut, die Öffent
lichkeitsreferenten hätten nun die un
dankbare Aufgabe, das Image des
zahnärztlichen Berufsstandes wieder
aufzuwerten, das massiv beeinträchtigt
worden war, weil Gesetzgeber und
Verhandlungspartner ihre differenzier
ten Positionen nicht aufeinander ab
stimmen konnten. Es kam zu massi
ven Kritiken an der derzeitigen Hal
tung der KZBV, die sich auch in ein
zelnen Rücktrittsforderungen gegen
über Herrn Dr. Schirbort äußerten.

Die Problematik der unterschiedli
chen Meinungen zu bestimmten be
rufspolitischen Strategien konnte lei
der nicht auf einen Nenner gebracht
werden, da die Zeit für die Diskussion
wegen der nachfolgenden Themen zu
gering war. Mit Bedauern mußten vie
le Teilnehmer feststellen, daß die Dis
kussion wegen des drängenden Zeit
plans systematisch abgebrochen wur
de. Es wäre sicherlich günstiger gewe
sen, das sich anschließende Pro
gramm der Bonner Agentur Jeutter
Consulting zu kappen und stattdessen
die entstandenen Problematiken auf
zuarbeiten, damit die Einheit der
Zahnärzteschaft beziehungsweise der

Öffentlichkeitsreferenten in diesen
Punkten hätte wiederhergestellt wer
den können.
In drei parallel stattf indenden Work
shops war danach Gelegenheit, sich in
Gruppenarbeit ein aktuelles Bild von
den Problemen der zahnärztlichen Öf
fentlichkeitsarbeit zu machen und das
Verhältnis zur Politik, zur Presse und
zu den Patienten zu diskutieren. Gelei
tet wurden die Workshops von Dr. Pe
ter Jeutter (Jeutter Consulting) und
zwei seiner Mitarbeiter.
Mit einem sehr interessanten und für
die tägliche Arbeit überaus hilfreichen
Vortrag von Dr. Peter Jeutter begann
das Programm am Samstag. In seinem
Referat „KrisenPR für den Bereich
der zahnärztlichen Standesorganisa
tionen“ lieferte Dr. Jeutter einen Leit
faden für den Umgang mit den Medi
en und der Öffentlichkeit. Eine seiner
wichtigsten Botschaften: „Die Wahr
heit und nichts als die Wahrheit“ ist
vonnöten, wenn ein Unternehmen, ein
Verband oder eine sonstige Organisati
on in die Schlagzeilen geraten ist.
„Nicht nur informieren, sondern erklä
ren“ müsse das Motto erfolgreicher
Öffentlichkeitsarbeit lauten. Ist die
Krise einmal da, regierten nicht mehr

Fakten, sondern Emotionen. Wenn
die Berichterstattung einmal nicht so
aussieht, wie es sich der Public Relati
ons Betreibende vorstellt, sei nach Dr.
Jeutter eines ganz bestimmt fehl am
Platze: Medienschelte. Denn damit
würde viel Vertrauen zerstört und die
Basis für die künftige Zusammenarbeit
weitgehend entzogen. Die ursprüngli
che Absicht, nämlich eine wohlgeson
nene Presse, werde ins Gegenteil ver
kehrt.
Nach einer kurzen Zusammenfassung
der WorkshopErgebnisse war es
schon wieder an der Zeit, an das näch
ste Treffen im Herbst zu denken. Es
soll in Köln stattfinden. KZBVÖffent
lichkeitsreferent Dieter Krenkel trug
damit dem Wunsch vieler Teilnehmer
Rechnung, die Führung von KZBV
und BZÄK beim Treffen der Öffent
lichkeitsarbeiter begrüßen zu können.
Als Termin einigte man sich auf den
25. und 26. September, das Wochen
ende der Bundestagswahl also. Für
ausreichenden Gesprächsstoff wird
dann allein schon aus diesem Grund
mit Sicherheit gesorgt sein.

red.

„Warum knirschen viele Menschen
mit den Zähnen?“ Nicht nur Betroffe
ne wollen dies gerne wissen. Auch die
Redaktion der Landeswelle Thüringen
interessierte sich für Antworten auf
diese Frage und hatte um einen kom
petenten Gesprächspartner für ein In
terview gebeten. Gottfried Wolf, Öf
fentlichkeitsreferent bei der LZKTh,
hatte die Aufgabe übernommen, in
der Servicesendung am Vormittag die
Fragen von Moderator Göbel und den
LandeswelleHörern zu beantworten.
In drei kurzen Gesprächsrunden erläu
terte er zunächst die Ursachen für das

Knirschen mit den Zähnen, wobei er
auf klinische und psychologische
Gründe einging. Der Anteil derer, die
der zweiten Gruppe angehören, hat
sich in den vergangenen zehn Jahren
stark vergrößert, außerdem werden die
„Knirscher“ immer jünger. Gründe
hierfür können wachsender Erfolgs
druck, Angst vor Arbeitslosigkeit, fa
miliäre oder finanzielle Probleme sein.
Herr Wolf erläuterte im Interview
auch die oft problematische und lang
wierige Behandlung. Er wies darauf
hin, daß der Zahnarzt zwar die klini
schen Ursachen therapieren könne,

auf die psychologischen Gründe aber
wenig Einf luß hat. Auch einige Hörer
interessierten sich für dieses Thema
und richteten telefonisch ihre Fragen
an den Studiogast.

red.

Ursachen und Gefahren des Zähneknirschens
LZKThÖffentlichkeitsreferent Gottfried Wolf zu Gast bei der Landeswelle Thüringen
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Zahnpflege will gelernt sein
Telefonforum bei der „Thüringer Allgemeinen“ zum Thema Prophylaxe

Durchweg positiv waren die Erfahrun
gen, die mit den LeserTelefonaktio
nen bei den wichtigsten Thüringer Ta
geszeitungen über die Neuregelung bei
der Bezuschussung von Zahnersatz ge
macht werden konnten. Diese Form
der Öffentlichkeitsarbeit hat zwei
handfeste Vorteile: Zunächst ist es ei
ne gute Gelegenheit, daß Zahnärzte
mit Patienten beziehungsweise Lesern
am Telefon persönlich ins Gespräch
kommen und auf diese Weise einen
wichtigen Beitrag leisten, das Bild vom
geldgierigen „Abzocker“, das Politik
und Krankenkassen nur zu gerne ver
breitet haben und verbreiten, aus der
Welt zu schaffen. Außerdem ist es in
den Redaktionen der Zeitungen üb
lich, am nächsten Tag einen Artikel
mit häufig gestellten Fragen zu veröf
fentlichen, wodurch zusätzlich noch
ein breiter Leserkreis erreicht und ein
wichtiger Beitrag zur Aufklärungsar
beit geleistet werden kann.

Angesichts dieser Erfahrungen starte
te die Pressestelle eine Neuauf lage der
Telefonaktionen - mit einem anderen
Thema. Die Redaktion der „Thüringer
Allgemeinen“ hatte Interesse an einer
Aktion über „Gesunde Zähne bis ins
hohe Alter“ gefunden. „Welche Zahn
bürste ist die richtige? Was ist bei der
Pf lege von Kinderzähnen zu beach
ten? Wie verwendet man Zahnseide?“
Diese und ähnliche Fragen konnten
die Leser am 13. Mai 1998 an Dr.
Roswitha HeinrichWeltzien, Dr.
Lothar Bergholz, Thorsten Radam
und Gottfried Wolf stellen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß
bei dieser Aktion die Telefone nicht so
oft klingelten wie bei den Veranstal
tungen zu den Neuregelungen beim

Zahnersatz. Diesmal ging es in erster
Linie nicht um Geld, sondern um die
(Mund)Gesundheit. Wenn sich auch
die eine oder andere Frage mit dem
NOG und den neuen Zuzahlungsre
geln befaßte, so hatte der Großteil der
Anrufer doch ganz konkrete Fragen
rund um die Mundgesundheit.

Die im Vergleich zur NOGTelefonak
tion eher bescheidene Resonanz könn
te man auf zweierlei Weise deuten:
Entweder sind die Patienten ausrei
chend aufgeklärt und wissen, wie die
Zähne richtig gepf legt werden. Weit

wahrscheinlicher ist aber die zweite
Variante: Das Bewußtsein, daß jeder
einzelne die Gesundheit seiner Zähne
weitgehend selbst in der Hand hat und
als junger Mensch bei richtig betriebe
ner Prophylaxe gar nicht in die Situati
on kommen wird, Zahnersatz zu benö
tigen, ist in der Bevölkerung noch
nicht ausreichend vorhanden. Deshalb
ist es für die Zukunft durchaus ange
bracht, derartige Aktionen auch auf
andere Medien auszudehnen.

stp

Unter den wachsamen Augen von Johann Wolfgang von Goethe wurden im
Verlagsgebäude der TA zwei Stunden lang Leserfragen zur Zahngesundheit
beantwortet.
Im Bild (von links): Dr. Roswitha HeinrichWeltzien (Poliklinik für Präventi
ve Zahnheilkunde, Erfurt), Stefan Pöhlmann von der Pressestelle, KZVÖf
fentlichkeitsreferent Thorsten Radam und KammerVorstandsmitglied Dr.
Lothar Bergholz (Patientenberatung). Ebenfalls mit dabei war Gottfried
Wolf, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Landeszahnärztekammer.

Foto: Wolf

Die nächste Ausgabe des „tzb“ erscheint als Doppelheft 7/8 Anfang August!
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Berufspolitik

Teilgenommen an dieser Sendung, die
am 19. Mai 1998 im MDRFernsehen
lief, haben Bundesgesundheitsminister
Horst Seehofer, der Vertreter der Er
satzkassenverbände, Herr Rebscher,
Frau Dr. Koch aus Bayern, bekannt
durch die Fersehsendung „Was bin
ich?“, und eine Vertreterin eines Kran
kenhauses in Dresden. Eindringlich
mahnte Bundesgesundheitsminister
Seehofer die Krankenkassen, zu spa
ren und finanzielle Reserven freizuma
chen. Unser deutsches Gesundheits
wesen muß nach Worten von Herrn
Seehofer in seiner Qualität weiterhin
bezahlbar sein und bleiben. Es können
nicht weiterhin Abstriche gemacht
werden bei der Entlohnung der Lei
stungserbringer sowohl im stationären
als auch im ambulanten Gesundheits
wesen. Es könne aber auch nicht zu
Lasten der Versicherten und der Ar
beitgeber der Versicherungsbeitrag er
höht werden. Frau Dr. Koch sprach
hier besonders Herrn Rebscher an we
gen des Mißbrauchs von Geldern, in
dem Krankenkassenpaläste gebaut
und Leistungen angeboten werden, die
überhaupt nichts mit Gesundheitswe
sen zu tun und nur einen Werbeeffekt
haben - mit gigantischen Summen.
Herr Rebscher dementierte dies, wo
bei Herr Seehofer zu Frau Dr. Kochs
Argumenten beifällig nickte. Er bestä
tigte nachdrücklich, daß er die Kran
kenkassenbeiträge nicht weiter er
höhen will. Die Krankenkassen müß
ten, so Seehofer, anders wirtschaften.
Er hält auch nichts von einer Budgetie
rung, da aus dem Fonds der Kranken
kassen genügend Geld vorhanden sein
muß. Der Minister will weder eine Er
höhung der Beiträge noch eine Lei
stungskürzung. Dies rief natürlich den
Protest von Herrn Rebscher hervor. In
der Diskussion kam auch die tiefe Zer
strittenheit innerhalb der einzelnen
ärztlichen Fachgruppen zutage.
Diese Zerstrittenheit der einzelnen
ärztlichen Fachgruppen führte bis

cherheiten wurden allerdings auch von
seiten der Leistungserbringer gezeigt:
„Was muß der Patient zuzahlen und
was nicht?“ So gab es auch eine Video
einblendung einer Leipziger Ärztin,
die sagte, daß sie pro Patient ein Bud
get von 270 DM habe an Verschrei
bungsmöglichkeiten für Medikamente.
Wenn ein Patient über diesem angebli
chen Budget liege, bräuchte sie also
soundsoviele Patienten bzw. Scheine,
um hier die Medikamente für diesen
erkrankten Patienten zu sponsern.
Hier schüttelte der Bundesgesund
heitsminister den Kopf und meinte,
daß das ein Rechenfehler sei. Ein Bud
get bestritt er.
Meines Erachtens sind diese Unklar
heiten im eigenen Abrechnungssystem
der Ärzte zu suchen. Das heißt, daß
wahrscheinlich die Berufspolitik der
Ärzteschaft auf dem vollkommen
falschen Dampfer ist. Die Kassenärzt
lichen Vereinigungen argumentieren
mit völlig falschen Zahlen und angebli
chen Gesetzen, wie sie von Herrn See
hofer widerlegt wurden.
Daß im Bereich der standespoliti
schen Organisationen der Ärzteschaft
einiges unklar ist, das ist uns bekannt.
Dies zeigt uns wieder, daß eine nicht
eindeutige politische Berufsauffassung
und auch die Differenzierung der ein
zelnen Fachgruppen und Fachberei
che innerhalb der Ärzteschaft zu einer
katastrophalen Standespolitik führen.
Wir haben dies in der MaiAusgabe
des tzb angedeutet. Es bleibt hier nur,
darauf hinzuweisen, daß die Zahnärz
teschaft daraus lernt. Wenn einzelne
fachliche Splittergruppen bestimmte
Vorteile für sich und ihre Bereiche ha
ben möchten - und sei es auch nur aus
personeller Profilierungssucht einzel
ner -, dann sollten sie bedenken, daß
der Bereich Zahnmedizin und die
zahnärztliche Berufspolitik dermaßen
geschwächt wird und deren Vertreter
zu keiner Handlung mehr fähig sein
werden und können. 

heute zu einer Lähmung der politi
schen Aktivitäten. Das wird sich auch
in Zukunft nicht ändern. Von Frau
Koch wurde angemahnt, daß beim Be
ruf des Arztes wieder die Medizin, ver
bunden mit ethischen Grundsätzen, in
den Vordergrund treten muß und daß
die marktwirtschaftlichen Aspekte
bzw. die Wirtschaftlichkeit nicht die
dominierende Rolle spielen dürfen. Im
Moment drängen allerdings Politik
und Krankenkassenverhalten die Ärz
teschaft in ein wirtschaftliches Den
ken, weil sie ihre Praxen finanzieren
müssen. Es müssen für Investitionen
aufgenommene Kredite getilgt, das
Personal bezahlt und auch sozial abge
sichert werden. Diese Aspekte führen
dazu, daß die Arztpraxis in der heuti
gen Zeit nur noch zu einem buchhalte
rischen Unternehmen degradiert wor
den ist.
Es wurden mehrere Beispiele ange
führt, daß es auf seiten der Ärzte und
auch bei den Patienten sehr viel Un
verständnis gibt. Zum Beispiel wurde
ein Video des MDR eingeblendet über
einen Patienten, der Invalidenrentner
(Invalidenrente Ost) ist und als chro
nisch Kranker bei Medikamenten 95
DM zuzahlen mußte. Diese Zuzah
lung war für Herrn Seehofer nicht
nachvollziehbar. Er rechnete vor, daß
anhand dieses Betrages der Invaliden
rentner eine Mindestrente von 5000
DM haben müßte. Für derartige Unge
reimtheiten bei der Medikamentenzu
zahlung gab es weitere Beispiele, so
daß man sich hier doch fragen muß:
Wer ist denn überhaupt noch infor
miert? Die Krankenkassen scheinen
ihre Patienten und die Ärzte jedenfalls
nicht ausreichend zu informieren. Bei
den Ärzten scheint selber keine Klar
heit zu herrschen über ein sog. Budget
und die Patienten wissen das schon
gar nicht.
Diese Talksendung fand meines Er
achtens in Bezug zu dem 101. Deut
schen Ärztetag in Köln statt. Unsi

„Auf den Punkt gebracht“
Fernsehsendung zur Gesundheitspolitik mit Bundesminister Horst Seehofer
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Berufspolitik

Die Thüringer Gesundheitswoche, die
mittlerweile schon zur Tradition ge
worden ist, fand in diesem Jahr vom 4.
bis 8. Mai statt. Ihr Motto lautete:
„Gesundheitsförderung in Thüringen
- Präventionsangebote“.

Obwohl die zahnärztliche Prophylaxe
nicht direkt angesprochen war, haben
einige Zahnärzte, unterstützt von den
berufsständischen Körperschaften,
dieses Thema in den Mittelpunkt
gerückt. Stellvertretend für die Thürin
ger Zahnärzteschaft nahm Dr. Wolf
gang Hebenstreit, Vorsitzender der
LAGJTh e. V., an der Eröffnungskon
ferenz teil.

Von vielen Zahnarztpraxen in Thürin
gen wissen wir, daß sie in eigener In
itiative auf die Möglichkeiten der
Zahnvorsorge hingewiesen haben.
Dies geschah durch Veranstaltungen
in den Praxen, durch Darstellung in
der Lokalpresse, etc.

Im Bild sehen Sie ein gelungenes Bei
spiel dafür, wie auch ungewöhnliche
Gelegenheiten für die zahnärztlichen
Angelegenheiten genutzt werden kön
nen. Hier: Der Schaukasten eines
Sportvereins.

Und nächstes Jahr gibt es wieder eine
Gesundheitswoche ...!

red.

Thüringer Gesundheitswoche ist bereits Tradition

Deutsche Gesellschaft für Hypnose - DGH
Fort und Weiterbildung in klinischer Hypnose

Beginn eines neuen Curriculums
in Jena am 12.9.98

20. DGHTagung
Hypnose und Gesundheit

Bad Lippspringe, Parkhotel
vom 1. bis 4. Oktober 1998

Anmeldung und Information:
Dr. Volker Reindl, Lindauer Straße 6, D86399 Bobingen

Tel. 082343393  ·   Fax 7981

Der weitere Verlauf des Ärztetages
war geprägt von zwiespältigen Mei
nungen: Die Ärzte votierten für eine
umfassende Gesamtversorgung, gleich
zeitig aber auch für die Ausgrenzung
bestimmter Leistungen. Die Ärzte
schaft ist wieder beglückt, weil Herr
Seehofer anscheinend wieder Sympa
thien für sie hegt. Die Geschichte hat
gezeigt, daß dann die Zahnärzte wie
der negativ bewertet werden.
Anmerkung: Der 101. Deutsche Ärzte
tag in Köln wurde erfolglos beendet.
Die Versammlung war nicht be
schlußfähig, weil eine Reihe von Dele
gierten schon vorzeitig abgereist war.

G. Wolf

Foto:
Th. Radam
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Der Sorge um die Zukunft seiner Mit
glieder in den Gesundheitsberufen
widmete der Landesverband der Frei
en Berufe ein Forum, welches am 25.
Mai im Weimarer DorintHotel statt
fand. Für die Diskussion hatte man ei
ne repräsentative Runde zusammenge
stellt. Es waren Vertreter verschiede
ner Berufsgruppen (Zahnärzte, Ärzte,
Apotheker, Psychotherapeuten, Phy
siotherapeuten) und Vertreter der
AOK sowie des VdAKLandesverban
des zu einer Podiumsdiskussion ein
geladen. Im Auditorium hatten Mit
glieder des CDUGesundheitsaus
schusses und niedergelassene Kolle
gen Platz genommen. Leider blieben
einige Plätze unbesetzt, was die Mode
ratorin des Abends, die Fachjournali
stin Frau Dr. Link, als Zeichen einer
Politikmüdigkeit des Berufsstandes in
terpretierte.
Die Eingangsstatements waren der ak
tuellen Situation gewidmet. KVChef
Rudat stimmte in die allgemeine Freu
de über den von Seehofer verkündeten
Paradigmenwechsel ein, da Verwer
fungen in der Finanzsituation der
GKV gezeigt hätten, daß andere An
reize für eine bedarfsgerechte Versor
gung geschaffen werden müssen.
VdAKLandesleiter Domrös konnte
hingegen seine Abneigung gegen der
artige Veränderungen nicht unterdrük
ken. Es kam zum Ausdruck, daß die
Krankenkassen ihre Hoffnung auf eine
sozialdemokratische Umwandlung der
Sozialgesetzgebung nach der Bundes
tagswahl setzen und bis dahin selbst
die geringste Veränderung am System
blockieren würden („Was die Kranken
kassen sagen, wird bis zum 27. Sep
tember immer verkehrt sein...!“). Er
prophezeite eine Eskalation der Pro
bleme und skizzierte diese aus typi
scher Kassenperspektive:
1.  Bis zum Wahltag am 27. September

passiert gar nichts,
2.  Wenn sich die Einnahmeprobleme

der Krankenkasse nicht verbessern,

bleibt der Konf likt (dabei schielte
er erkennbar auf die SPDIdeen von
Abgleich der Beitragsbemessungs
grenze u. ä.),

3.  Wir erleben derzeit einen Kampf
der Leistungserbringer untereinan
der wie noch nie (als wenn die Kas
sen durch unselige Budgetbestre
bungen das nicht ständig forcieren
und sogar genau davon profitieren
würden!),

4.  Wir kommen weg von Solidarität
und hin zu purem Egoismus und
maximalem Gewinnstreben.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch
die Hoffnung, daß der kulturvolle Um
gang miteinander der Grund dafür
war, daß lautstarke Proteste unterblie
ben. Immerhin bekam kurz darauf
KZVVorsitzender Peter Luthardt die
Gelegenheit, die zahnärztliche Sicht
der Dinge darzustellen. Kurz und ver
ständlich begründete er, daß für be
grenzte Mittel nur begrenzte Leistun
gen zur Verfügung gestellt werden kön
nen und nannte die IGELListe der
Bundesärztekammer einen ersten
Schritt in die richtige Richtung. Da
hatten aber wohl nur wenige hin
gehört, denn die anschließende Dis
kussion drehte sich mehrfach darum,
wie man mit intelligenten Lösungen
die Budgetidee gängig machen könnte.
Vergeblich, wie man sich denken
kann, denn wie in der Vergangenheit,
so werden auch in Zukunft alle Regle
ments nur kurzzeitige Erfolge haben -
wenn überhaupt.
Die Frage wurde aufgeworfen, was den
freien Heilberuf ausmache. V. Schmidt
vom Berufsverband der Psychologen
brachte es auf den Punkt: „Laßt uns
erst mal existieren!“ um sich dann
doch noch schnellstens in die Falle al
ler Lemminge zu stürzen: „Als freier
Beruf haben wir ein Problem wegen
dieser Verteilungskämpfe“.
Für die Apothekerkammer definierte
Dr. Mannetstetter die Freiberuf lich
keit als die Berufung zur Beratung. Die

Apotheker seien bereit, bei der Steue
rung der Richtgrößen zu helfen. Daß
die Kassenärzte dies dankend ablehn
ten, hatte leider nichts mit der Er
kenntnis zu tun, daß auch auf diese
Weise der Budgetierung nicht zum Er
folg verholfen werden kann, sondern
damit, daß man „solche Daten lieber
selber erheben“ wolle.
Domrös unterschob noch einmal, daß
Budgetregelungen „wegen der Abrech
nungsakrobatik“ notwendig seien.
Nochmals kein Aufschrei, obwohl mit
dieser Unterstellung der gesamte Be
rufsstand diffamiert und den anwesen
den Politikern die Forderung nach ei
ner „Abrechnungspolizei“ nahezu auf
gedrängt wurde. Doch waren unsere
ärztlichen Kollegen derart in die Dis
kussion um Richtgrößen, Ablösesum
men für nicht erfolgte Behandlung,
Strukturverträge, Facharztüberschuß,
Notdienstzentrale, Arzneimittelbud
get, Heilmittelbudget, Praxisbudget,
usw. vertieft, daß man diesen Rempler
gar nicht mehr hörte.
Da war es dann beinahe schon innova
tiv, vom Leiter der Abteilung Unter
nehmenspolitik der AOK, Kuhlmann,
Zweifel an der Echtheit des Solidarge
dankens zu hören und den Verdacht,
daß dann, wenn Solidarität nicht mehr
so modern wäre, man vielleicht das
Gesundheitssystem dieser Erkenntnis
anpassen solle.
Aus dem Auditorium kam dann doch
noch die Erkenntnis, daß man den un
bestritten bestehenden Mangel mit
planwirtschaftlichen Elementen nicht
beseitigen kann. Die Krankenkassen
bef lügelte dies zu der Erkenntnis, daß
ähnlich wie im persönlichen Leben
auch in der GKV die Mittel immer
knapp sein werden, egal wie.

Th. Radam

Wo blieb der große Aufschrei?
Beim Diskussionsforum der Freiberufler in Weimar wurde vieles überhört
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Sozialpolitik

Auszüge aus einer Erklärung
von Bundesgesundheitsminister
Horst Seehofer zu einem Urteil
des Europäischen Gerichtshofes
(EuGH):  
„Das im Vertrag von Amsterdam aus
drücklich vereinbarte Prinzip der Sub
sidiarität beläßt den Mitgliedstaaten
uneingeschränkt die Kompetenz, ihre
Systeme der sozialen Sicherheit selbst
zu organisieren.  Bei aller Befürwor
tung der Europäischen Integration
müssen Organisations und Finanz
verantwortung in einer Hand liegen,
das heißt, in nationaler Verantwortung
bleiben.  Das muß auch in Zukunft
gelten. Ausnahmen von diesem Prin
zip darf es nur in engen Grenzen ge
ben.
Die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union waren und sind sich darüber ei
nig, daß bei allen Überlegungen zur
Harmonisierung die Unterschiedlich
keit der Gesundheitssysteme unange
tastet bleiben muß, und das aus guten
Gründen.  Erstens: Eine Harmonisie
rung der Sozialversicherungssysteme
bei unterschiedlicher wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit würde aus deut
scher Sicht dazu führen, daß entweder
das Niveau der Sozialleistungen abge
senkt werden müßte oder Finanztrans
fers zur Anhebung der Sozialstandards
in den wirtschaftlich schwächeren EU
Staaten nötig würden.
Zweitens: Die Ausgestaltung jedes ein
zelnen Gesundheitssystems und seine
Finanzierung hängen entscheidend
von historisch gewachsenen Versor
gungsstrukturen sowie den Gesund
heitsbedürfnissen und dem Gesund
heitsverhalten der Bevölkerung ab, das
in den einzelnen Ländern unterschied
lich ist.
Die beiden Entscheidungen des
EuGHs, die den Kauf einer Brille oder
eine zahnregulierende Behandlung in
einem anderen Mitgliedstaat nicht von

der Genehmigung einer nationalen
Krankenkasse abhängig machen,
höhlen die nationale Verantwortung
für die Gestaltung und Finanzierung
des jeweiligen Gesundheitssystems
aus.
Die mittelfristigen Auswirkungen der
beiden Entscheidungen auf das deut
sche Gesundheitssystem können sein:
Es wird entweder erheblich teurer
oder das Niveau der gesundheitlichen
Versorgung sinkt, weil jetzt Versicherte
in ganz Europa Gesundheitsleistungen
in Anspruch nehmen können und die
Kassen den im Heimatland üblichen
Betrag hierfür erstatten müssen. Das
in Deutschland bestehende Problem
der Oberkapazitäten im Gesundheits
wesen wird drastisch verschärft.
Teurer wird es, weil mit jeder Behand
lung außerhalb der eigenen Grenzen
Geld aus der solidarischen Kranken
versicherung abf ließt, das für die im
Inland bereitstehenden Kapazitäten
nicht mehr zur Verfügung steht. Und
je mehr abf ließt, um so mehr Mittel
müssen zusätzlich aufgebracht wer
den, um weiterhin eine f lächendecken
de Gesundheitsversorgung garantieren
zu können. Die solidarische Kranken
versicherung wird also andere Ge
sundheitssysteme subventionieren und
dabei selbst finanziell ausgezehrt.
Eine europaweite Inanspruchnahme
von Gesundheitsleistungen kann im
übrigen nur mit Kostenerstattung ver
wirklicht werden. Das bedeutet, der
Versicherte muß die Kosten wie ein
Privatpatient tragen, erhält aber von
seiner Krankenkasse nur den nationa
len Erstattungssatz. Ist die Rechnung
höher, bleibt er auf den Kosten sitzen.
Auch die Qualität unseres Gesund
heitssystems wird auf Dauer nicht zu
halten sein.  Denn alle Instrumente,
die eine wirtschaftliche, qualitativ
hochwertige und ausreichende medizi
nische Versorgung garantieren, wie
z. B. die Qualitätssicherung, Wirt

schaftlichkeitsprüfungen und Kapa
zitätsbegrenzungen, werden ins Leere
laufen.
So kann z. B. die Qualitätssicherung
oder die Steuerung der Inanspruch
nahme nur national erfolgen. Fallen
die staatlichen Grenzen, dann müssen
die deutschen Kassen für Leistungen
im Ausland bezahlen, deren Qualität
und Wirtschaftlichkeit nicht nachprüf
bar ist.
Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden
wirkungslos, wenn Vertragsärzte in
Deutschland nach wie vor zur Rechen
schaft gezogen werden, gleichzeitig
aber jenseits der Grenze in beliebiger
Menge verordnet und therapiert wird.
Die Kassen müssen zahlen, ohne die
Wirtschaf lichkeit beeinf lussen zu kön
nen.
Die ärztliche und zahnärztliche Be
darfsplanung kann insbesondere in
den Grenzregionen nicht mehr nach
den bisher angewandten Kriterien er
folgen, die auf den inländischen Ver
sorgungsbedarf ausgerichtet sind. Zu
dem wird das System der Gesamtver
gütung in Frage gestellt, wenn die Kas
sen auch die Vergütung in anderen
EUMitgliedstaaten tragen müssen,
ohne die Leistungserbringung und den
Preis beeinf lussen zu können.
Aus all diesen Gründen halte ich die
Entscheidungen des EuGH für äußerst
problematisch. Welche konkreten
Konsequenzen aus dem Urteil im na
tionalen und im europäischen Recht
zu ziehen sind, bleibt einer sorgfälti
gen Prüfung vorbehalten.  Diese er
folgt in engem Kontakt mit allen am
Gesundheitswesen Beteiligten. Ziel
muß bleiben, daß eine schrittweise
Auszehrung der deutschen Kranken
versicherung vermieden wird.“

Pressemitteilung BMG (gekürzt)

Eine Auszehrung der deutschen Krankenversicherung muß
verhindert werden



Recht / Nachrichten

Überflüssige Geldmittel im
mer sofort entnehmen
Wenn sich in einem Betrieb überschüs
sige Liquidität ansammelt, dann solle
dieses Geld immer sofort entnommen
und erst bei Bedarf wieder zurück
auf´s Betriebskonto überwiesen wer
den.
Der Grund: Bei privater Kassierung von
Festgeldzinsen müssen erstens darauf
keine Gewerbesteuern gezahlt werden,
und zweitens sind private Zinsen bis
DM 12000,- (DM 6000,- bei Ledigen)
steuerfrei. Zinsen auf betrieblichen Fest
geldkonten sind hingegen gewerbesteu
erpf lichtig, und es gibt dafür weder ei
nen Sparerfreibetrag noch die Möglich
keit eines Freistellungsauftrages.
Keine Angst vor dem Betriebspfüfer:
Der Unternehmer hat jederzeit die
Wahl, mit wieviel Eigenkapital er sein
Unternehmen arbeiten lassen will. Und
diese Entscheidung kann jede Woche
neu getroffen werden, auch wenn´s dem

Betriebsprüfer nicht paßt. Der Grund
satz der unternehmerischen Finanzie
rungsfreiheit wurde auch jüngst in dem
Urteil zum Zweikontenmodell noch ein
mal aktuell bestätigt (BFH, DStR 1998,
159).
Worauf zu achten ist: Bei der Bilanzie
rung sollten die Entnahmen immer zeit
nah in der Buchführung erfaßt werden.
Bei EinnahmenÜberschußRechnung
reicht die Überweisung auf´s Privatkon
to. Weiterer Vorteil gegenüber Festgeld
konten: das gesamte Geld ist nicht nur
monatlich, sondern täglich verfügbar.

„Bundesschätzchen“ bleiben
bis zum Jahr 2002 in DM
Dem pünktlichen Start in die Europäi
sche Währungsunion steht nicht mehr
im Wege. Bei den Sparern und Anlegern
bestehen jedoch nach wie vor zahlreiche
Fragen und Unsicherheiten. Darunter
die: Was wird mit den Bundeswertpapie
ren?

Handelbare Wertpapiere des Bundes (al
so Anleihen, Bundesobligationen und
Schatzanweisungen) werden bereits mit
dem Stichtag 1.1.99 auf Euro umgestellt.
In der Übergangszeit bis zum Jahr 2002
können Zinsen oder Auszahlungen beim
Verkauf der Papiere entweder in DM
oder in Euro überwiesen werden. 
Bei Bundesschatzbriefen im Depot er
scheint die Sache noch einfacher. Die
nicht börsennotierten Bundesschatzbrie
fe werden erst zum 1.1.2002 auf Euro
umgestellt. In der Zwischenzeit gelten
sie weiterhin als DMPapiere. An den für
die gesamte Laufzeit vereinbarten Zins
höhen ändert sich nichts.

Quelle:
Der Geld und SteuerBrief,
12.5.1998,
des GWIINSTITUTS, München

(gekürzt)
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Aktionskreis
„Tag der Zahngesundheit“
„Mundgesundheit als Bildungsauftrag -
Schule als Ort der Prophylaxe“ lautet
das Motto des diesjährigen Tages der
Zahngesundheit am 25. September.
Darauf verständigte sich die Vollver
sammlung des Aktionskreises. Man er
warte wie in den Jahren zuvor zahlreiche
Veranstaltungen um den 25. September
herum, und zwar auf Bundes und Lan
desebene.
Die Bedeutung der gruppen und indivi
dualprophylaktischen Betreuung der
Sechs bis Neunzehnjährigen soll her
ausgestellt werden. Vorbeugung werde
immer wichtiger. Wenn alle Möglichkei
ten der Prophylaxe insbesondere von
Kindern und Jugendlichen wahrgenom
men würden, sie Zahnersatz in der Zu
kunft zunehmend verzichtbar.
Der Prophylaxe an Schulen komme da
bei eine besondere Bedeutung zu. Hier
könnten Kinder und Jugendliche zentral
angesprochen werden. Sie erlebten Pro
phylaxe in einer vertauten Umgebung

und seien durch Lehrer und Prophylaxe
helferin, aber auch durch den Zahnarzt
als einer fachlichen Autorität besonders
gut ansprechbar. Zudem habe die Grup
penprophylaxe die wichtige Funktion
festzustellen, wer zur Gruppe der Kinder
mit erhöhtem Kariesrisiko gehöre. Diese
Kinder müßten dann in der Zahnarzt
praxis weiterbetreut werden.

Die Gruppenprophylaxe erreiche aller
dings, so der Aktionskreis, nur die Kin
der bis zur Vollendung des 12. Lebens
jahres. Die 13 - 19jährigen Jugendlichen
müßten individualprophylaktische Maß
nahmen in der Zahnarztpraxis in An
spruch nehmen. In diesem Alter sei die
Eigenverantwortung besonders wichtig.
Die Schule als „Ort der Prophylaxe“ ha
be auch die Aufgabe, die Kinder auf eine
eigenverantwortliche Vorsorge vorzube
reiten. Die „Mundgesundheit als Bil
dungsauftrag“ sei ein zentrales Thema
künftiger Gesundheitsvorsorge.

Presseinfo

PKVVerband begrüßt
Absicht einer VertragsGOÄ
Zum vom Bundeskabinett gebilligten Be
richt des Bundesministeriums für Ge
sundheit über die Gebührenordnung für
ärztliche Leistungen (GOÄ) erklärt der
PKVVerband:
Im Mittelpunkt des Berichts steht die
Frage einer Überführung der GOÄ in ei
ne Vertragsmodell zwischen der Ärzte
schaft und der PKV. Der PKVVerband
begrüßt die Absicht der Bundesregie
rung, die heutige VerordnungsGOÄ
durch eine VertragsGOÄ ersetzen zu
wollen, bei der  Ärztschaft und PKV
nicht nur die Punktwerte, sondern auch
die Leistungen mit ihrer jeweiligen
Punktzahl aushandeln können.
Wichtig ist aber, daß eine Vertragslö
sung mit einer wirksamen Schiedsrege
lung für den Fall der Nichteinigung ver
bunden wird. Im übrigen sollte die bishe
rige GOÄ subsidiär solange fortgelten,
bis alle Bereiche vertraglich ausgehan
delt sind.

Nachrichten
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4. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Zahnärztliche

Hypnose (DGZH) e. V.

Schnupperseminar für Anfänger und Mitarbeiter,
Praxisintegrationsseminar, Workshops, Vorträge,

Supervision, Mitgliederversammlung

vom 11. bis 13. September 1998
im Estrel Residence & Congress Hotel,

Berlin

Anmeldung:
Congress Organisation Claudia Winkhardt,

Gotenweg 22, 13595 Berlin, Tel.: 030/36 28 40 40,
Fax: 030/36 28 40 42

Haus der Technik e. V.
Außeninstitut der RheinischWestfälischen

Technischen Hochschule Aachen

LaserStrahlenschutzkurs
für Zahnmediziner und

Dentallabore

22.8.1998 in Essen/HDT Haus 1

Leitung: Dr. Rer. Nat. E. Sutter

Teilnahmegebühr: DM 720,-

Weitere Informationen: Frau Meis,
Tel. 0201/1803-344,
Fax: 0201/1803-346. 
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Praxisservice

gramm ausgebildet. Ein einzelner Do
zent kann daher mit der gleichen In
tensität mehr Studenten betreuen als
bisher. Von seinem Platz aus hat er die
Möglichkeit, sich in jeden Übungster
minal einzuschalten. Für Prof. Ott ist
außerdem wichtig: „Die Ergebnisse ei
nes Benutzers lassen sich objektiv
nachprüfen, einzelne Arbeitsschritte
können solange wiederholt werden, bis
eine Aufgabe optimal erfüllt ist.“

Weitere Informationen - auch zu ei
nem geplanten Symposium - können
per EMail angefordert werden:

ottk@unimuenster.de.

Produktinformationen

Bohren am
ComputerGebiß
Europas erster computergestützter Si
mulator für die Ausbildung von Zahn
medizinern steht seit wenigen Tagen
in der Poliklinik für Zahnerhaltung der
Westfälischen WilhelmsUniversität
Münster. Während der dreimonatigen
Testphase demonstriert der Hersteller
DenX, daß der Simulator ein weiterer
Schritt auf dem Weg in die vollauto
matische Zahnarztpraxis sein kann.
„Unser Ziel ist es, die Lehrenden
durch das computergestützte Pro
gramm zu entlasten,“ umschreibt Poli
klinikDirektor Prof. Dr. Klaus Ott das
Interesse der Hochschule.
Inge Bröskamp, Geschäftsführerin der
Firma MedNet aus Münster, die den
israelischen Hersteller bei der Mark
teinführung in Europa unterstützt, be
tont die Bedeutung der Zusammenar
beit mit der münsterischen UniKlinik:
„Wir versuchen durch die Organisati
on des Projektes, die Diskussion zwi
schen den Hochschulen und der Indu
strie zu intensivieren.“
Objektive Bewertung
Realitätsnah lernen Studenten beim
„DentSim“ an einem verkabelten
„ComputerGebiß“ beispielsweise die
Voraussetzungen dafür zu schaffen,
daß sie Füllungen legen oder Kronen
anbringen können. Die 2,8-Megaby

teSoftware simuliert zunächst ein
Zahnproblem sowie eine „Krankenge
schichte“ des fiktiven Patienten und
gibt die Aufgabenstellung vor. Das
Programm registriert mögliche Fehler,
die der Student am PatientenDummy
macht und meldet außerdem die Be
handlungsfortschritte.  Abweichungen
zum Beispiel beim „Bohren“ können
via 3DDarstellung am Bildschirm er
kannt und beliebig oft analysiert wer
den. Am Ende bewertet das Pro
gramm das Behandlungsergebnis.
Parallel zur praktischen Ausbildung
wird der Student bei DentSim zusätz
lich über ein interaktives Lernpro

Kleinanzeigen

Freundl., zuverläss. u. engagiert. Ausb.assistenten/in ab
01.08.98 für Praxis in Weimar gesucht (bevorzugt Teilzeit).
Zuschriften unter Chiffre tzb 078 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.

Ferienwohnung auf Rügen
Vermieten exklusive Ferienwohnung (70 qm) für 2 bis 5
Personen im Ostseebad Baabe/Rügen.
Dres. Beate & Michael Gurle, Zahnärzte.
Anfragen und Info: Tel. und Fax 038303/86614, ab 19 Uhr.

Nordthüringen
Erfolgreich auf Prophylaxe u. private Selbstzahlerleistun
gen ausgerichtete ZAPraxis (2 BHZ, 110 qm) in Kreis
stadt (50 km von Erfurt) aus persönlichen Gründen ab so
fort abzugeben.
Ansprechpartner Herr Böhme, Telefon 0551/70 70 20,
UFC Göttingen

Thüringen
Existenzsichere Zahnarztpraxis in Kreistadt, 58.000 Ew.,
25 km westlich von Erfurt, mit Zulassung, 3 BHZ, praxisei
genes Labor, EDV, bis Jahresende 1998 abzugeben.
Zuschriften unter Chiffre tzb 075 an TYPEDTP, Müller
straße 9, 99510 Apolda.
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Jetzt aus der Applikationspistole:

Das Polyglas Solitaire
für Seitenzahnfüllungen
Das lichthärtende zahnfarbene Seiten
zahnfüllungsmaterial Solitaire von
Heraeus Kulzer ist jetzt auch in der
handlichen PreLoadedTube (PLT)
für die Direktapplikation erhältlich. 
Die PLT dient der Einmalapplikation
und ist mit den gängigen Applikations
systemen kompatibel.  Es stehen die
Farben A10, A20, A30, B20, B30 und
I zur Verfügung.
Mit der PLT wird der PolyglasWerk
stoff direkt in die Kavität eingebracht. 
Der Zahnarzt verarbeitet das Material
- wie bei der klassischen Amalgam
Technik - mit Standardinstrumenten:
Amalgamstopfer, Metallmatrize und
Holzkeil.
Der Füllungswerkstoff Solitaire ist
stopfbar, standfest und klebfrei, so daß
er sich zügig und präzise verarbeiten
läßt.  Als alternative Darreichungs
form steht die DreiGrammPatrone
zur Wahl: die Verarbeitung erfolgt in
gleicher Weise.
Als zahnfarbenes BISGMAfreies Ma
terial stellt der Füllungswerkstoff Soli

taire für Patienten eine ästhetische
und bioverträgliche Alternative zu
Amalgam dar.  Die PolyglasMatrix
technologie verleiht dem Werkstoff
zähelastische Eigenschaften. Dies
macht die Füllung kaubelastbar und
schont gleichzeitig den Antagonisten.
Der Kariesneubildung wirkt die Abga
be von Fluoridionen entgegen.

Solitaire, Polyglas: eingetragene Wa
renzeichen
Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Be
reich Praxis, 41538 Dormagen, Tel.:
02133/51-8559, Fax: 02133/51-4953 

Neu:

Erste 3PhasenZahnseide
mit Aminfluorid
Bei festsitzenden Zahnspangen oder
Brücken sind manche Stellen nur
schwer zu reinigen. Speisereste bleiben
zurück und bilden einen idealen Nähr
boden für die kariesverursachenden
Plaquebakterien. Die Wybert elmex
Forschung hat aus diesem Grund eine
neue Zahnseide mit drei Phasen und
schmelzhärtendem Aminf luorid auf
den Markt gebracht: elmex multif loss.
So werden in einem Faden drei Einzel
funktionen und damit drei Anforde
rungen an eine moderne Zahnseide
vereint.  Der Anfang besteht aus ver
steiftem Faden, der das Einfädeln er
leichtert. Daran schließt ein weicher,

f lauschiger Mittelteil an, der bei An
spannung des Fadens sein Volumen
reduziert und so auch in engen Zwi
schenräumen sanft reinigen kann. Die
dritte Phase besteht aus normaler (un
gewachster) Zahnseide, mit der auch
an weniger kritischen Stellen gereinigt
werden kann.
Jeder Faden ist mit Aminf luorid ge
tränkt und ermöglicht so einen effekti
ven Kariesschutz auch an mit der
Zahnbürste schwer zugänglichen Stel
len wie dem Zahnzwischenraum.
elmex multif loss ist in Apotheken
und Drogerien erhältlich. Eine Pak
kung mit 100 Fäden kostet DM 9,90
(unverbindliche Preisempfehlung).

Wybert GmbH,
Berner Weg 7, 79539 Lörrach
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Buchbesprechungen

Nachfolgend können Sie wieder
die Zusammenfassungen einiger
interessanter Artikel aus der Zeit
schrift „Journal of Clinical Perio
dontology“, Volume 25, Number
2, 1998, lesen.

Die klinische und mikrobiologi
sche Wirkung der nichtchirur
gischen Parodontaltherapie bei
Rauchern und Nichtrauchern
28 Patienten, 13 Raucher und 15 Nichtrau
cher, mit unbehandelter fortgeschrittener
Parodontalerkrankung bekamen eine Rei
he von Mundhygieneinstruktionen und
wurden mittels nichtchirurgischer Paro
dontaltherapie behandelt. Die klinischen
Ausgangswerte unterschieden sich zwi
schen den Gruppen nicht signifikant. 6
Monate nach der Therapie lagen die Blu
tungswerte für das vollständige Gebiß bei
36,5 % für die Raucher und 22,7 % für die
Nichtraucher (p < 0.05). Die Sondierungs
tiefe war bei den Rauchern um 1,9 mm
und bei den Nichtrauchern um 2,5 mm re
duziert. Dieser Unterschied war statistisch
signifikant (p < 0.05). Im Vergleich zu den
Ausgangswerten war der Anteil an P. gin
givalis und P. intermedia/nigrescens
in beiden Gruppen reduziert. Jedoch zeig
te A. actinomycetemcomitans nach 6
Monaten einen leichten Anstieg der Mit
telwerte. Dies wurde insbesondere bei
Rauchern festgestellt, bei denen A. actino
mycetemcomitans schwieriger zu entfer
nen war. Die Schlußfolgerung ist, daß die
mikrobiologische Reaktion, die in dieser
Studie gefunden wurde, konform mit der
klinischen Entwickllung geht und nur ge
ring von den Rauchgewohnheiten beein
f lußt wird.

Gingivarezessionen und 
ihre Assoziation mit Zahnstein
an Patienten ohne orale
Prophylaxe
Diese Veröffentlichung beschreibt die Prä
valenz und Schwere von Gingivarezessio
nen bei tansanischen Erwachsenen im Al
ter zwischen 20 und 64 Jahren. Zusätzlich
wurde versucht, die Verbindung zwischen
dem Grad der Gingivarezession und dem
Vorhandensein sowie der Menge des
Zahnsteins zu untersuchen. In der Gruppe
der 20 bis 34Jährigen gab es bei >23 %
auf den bukkalen Flächen Rezessionen,
bei > 25 % auf den lingualen Flächen und
bei > 13 % auf den approximalen Flächen.
Diese Prozentsätze stiegen auf - > 64 %,
> 52 % bzw. > 48 % in der Gruppe der 45
bis 64Jährigen. In der Gruppe der 20 bis
34Jährigen waren die lingualen Flächen
der Oberkieferschneidezähne und Eckzäh
ne, gefolgt von den bukkalen Flächen die
ser Zähne, die Stellen, die am meisten von
Gingivarezessionen betroffen waren. Mit
steigendem Alter wurden alle Stellen stär
ker betroffen. Insbesondere die bukkalen
und lingualen Flächen der ersten Oberkie
fermolaren. Die lingualen Flächen der Un
terkieferschneidezähne zeigten in der
Gruppe der 20 bis 34Jährigen 1,3 mm, in
der Gruppe der 35 bis 44Jährigen 2,4 mm
und in der Gruppe der 45 bis 64Jährigen
3,2 mm durchschnittliche Rezession. In
den drei Altersgruppen waren die meisten
Korrelationskoeffizienten zwischen Gingi
varezession und Zahnstein an bestimmten
Zahnflächen statistisch signifikant. In der
jüngsten Altersgruppe (20 - 34 Jahre) fand
man den höchsten Korrelationskoeffizien
ten (0,50 - 0,67) für die lingualen Flächen
der Unterkieferschneidezähne, Eckzähne
und ersten Prämolaren sowie die bukkalen

Flächen der Unterkieferschneidezähne.
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse
kommt man zur Arbeitshypothese, daß in
einer jüngeren Population, die keine orale
Prophylaxe bekommt, der längere Zeit be
stehende Zahnstein eine wichtige Ursache
für den Beginn von Rezessionen an Flä
chen, die verstärkt zu Rezessionen neigen,
ist.

Die Verteilung und Übertragung
von Actinobacillus actinomyce
temcomitans in Familien mit lo
kalisierter juveniler Parodontitis
Die Prävalenz und Verteilung von A. acti
nomycetemcomitans in Familien, wo
wenigstens ein Familienmitglied (Proband)
an lokalisierter juveniler Parodontitis lei
det, untersucht. Fünfundzwanzig Proban
den mit lokalisierter juveniler Parodontitis
(LJP) und deren 78 enge Familienmitglie
der wurden hinsichtlich des Vorkommens
von A. actinomycetemcomitans ges
creent. Innerhalb dieser 25 Familien gab es
10, bei denen wenigstens ein zusätzliches
Familienmitglied oralen A. actinomyce
temcomitans aufwies. Von jedem der
Probanden und ihren Familienmitgliedern
wurde die bakterielle DNA der subgingiva
len A. actinomycetemcomitans amplifi
ziert und mittels der PolymeraseKettenre
aktion (PDR), unter Verwendung eines
einzigen Primers, der A. actinomycetem
comitansStämme unterscheiden kann,
charakterisiert. Die PCRProdukte eines
jeden Stammes wurden mittels Elektro
phorese auf einem 1%SubmarinAgaro
seGel welches EthidiumBromid enthält,
aufgetrennt und mit UVLichttransillumi
nation visualisiert. Die Studien zeigten,
daß 41,2  % der Eltern und 58 % der Ge
schwister dieser LJPPopulation das Bakte
rium aufwiesen. Der Vergleich der durch
PCR generierten Amplitypen zeigte, daß
es eine breite Verteilung der Amplitypen
auf die Probanden und deren nächste Ver
wandte gab. In dieser besonderen Populati
on wurden keine klaren Übertragungswege
beobachtet.

Mikrobielle Komplexe
in der subgingivalen Plaque
Es wurde seit einiger Zeit erkannt, daß
bakterielle Spezies in der subgingivalen
Plaque in Komplexen existieren. Der
Zweck der vorliegenden Untersuchung war
es, die Definition solcher Gemeinschaften
unter Verwendung der Daten einer großen
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Anzahl von Plaqueproben sowie verschie
dener Cluster und Ordnungstechniken zu
versuchen. Bei 185 Personen (Altersdurch
schnitt 51 ± 16 Jahre) wurden von der Me
sialf läche eines jeden Zahnes mit (n =
160) oder ohne Parodontitis (n = 25) sub
gingivale Plaqueproben genommen. Unter
Verwendung von GanzGenomDNASon
den und der SchachbrettDNADNAHy
bridisierung wurden das Vorkommen und
der Anteil von 40 subgingivalen Taxa bei
13261 Plaqueproben bestimmt. Zu jedem
Termin wurden an 6 Stellen pro Zahn kli
nische Messungen durchgeführt. Ähnlich
keiten zwischen Speziespaaren wurden un
ter Verwendung von PhiKoeffizienten er
rechnet und die Speziesclusterung erfolgte
unter Verwendung einer ungewichteten
Durchschnittorientierten Sortierung. Mit
allen analytischen Methoden wurden 5
Hauptkomplexe beständig beobachtet. Ein
Komplex bestand aus der eng verbundenen
Gruppe: Bacteroides forsythus, Por
phyromonas gingivalis und Trepone
ma denticola. Der zweite Komplex be
stand aus einer eng verbundenen Zentral
gruppe mit den Subspezies von Fusobac
terium nuclearum/periodonticum,
Prevotella intermedia, Prevotella mi
grescens und Peptostreptococcus
micros. Spezies, die mit dieser Gruppe as
soziiert waren, sind folgende: Eubacteri
um nodatum, Campylobacter rectus,
Campylobacter showae, Streptococ
cus constellatus und Campylobacter
gracilis. Der dritte Komplex bestand aus
Streptococcus sangius, S. oralis, S. mi
tis, S. gordonii und S. intermedius. Der
vierte Komplex umfaßte die 3 Capnocy
tophaga Spezies, Campylobacter con
cisus, Eikenella corrodens und Actino
bacillus actinomycetemcomitans Se
rotyp a. Der fünfte Komplex bestand aus
Veillonella parvula und Actinomyces
odontolyticus. A. actinomycetemco
mitans Serotyp b, Selenomonas noxia
und Actinomyces naeslundii Genospe
zies 2 (A. viscosus) lagen außerhalb der
Cluster mit geringer Verbindung zueinan
der und zu den 5 Hauptkomplexen. Der er
ste Komplex hatte eine auffallende Verbin
dung zu den klinischen Parametern der
Parodontalerkrankung, insbesondere Ta
schentiefe und Sondierungsblutung.

Ohne Puder keine Latexallergie!
Das ist das Ergebnis einer aktuel
len Studie über die gesundheitli
chen Risiken von gepuderten
Latexhandschuhen für Beschäftig
te in Krankenhäusern. Die wissen
schaftlichen Erkenntnisse unter
mauern die Forderung der Berufs
genossenschaft für Gesundheits
dienst und Wohlfahrstspflege
(BGW) nach Ersatz von gepuder
ten durch ungepuderte Latex
handschuhe in Praxen und Kran
kenhäusern.

Vier Partner führten die Untersuchung
von September 1996 bis Oktober 1997
gemeinschaftlich durch das Berufsge
nossenschaftliche Forschungsinstitut
für Arbeitsmedizin (BGFA), die BGW,
die Hautklinik der Universität Münster
sowie das St. FranziskusHospital
Münster. Dabei wurden in vier Abtei
lungen des St. FranziskusHospitals
gepuderte Latexhandschue komplett
durch ungepuderte oder latexfreie
Handschuhe ersetzt.

Die Ergebnisse:
1. Bereits zwei Tage nach dieser Maß
nahme waren keine Latexallergene
mehr in der Raumluft vorhanden.
2. Am Ende der Untersuchung traten
bei Ärzten und Pf legekräften, die in
den betroffenen Abteilungen arbeite
ten, keinerlei allergische Symptome
auf. Das betraf auch Mitarbeiter, die
bereits gegenüber Latex sensibilisiert
waren.
„Die Studie beweist, daß der Aus
tausch von gepuderten Latexhand

schuhen im Gesundheitsbereich ein
einfaches und wirkungsvolles Präventi
onsinstrument ist,“ sagt BGWHaupt
geschäftsführer Dr. Gerhard Mehr
tens. „Angesichts der steigenden Zah
len von Latexallergien empfehlen wir
dringend allen Arbeitgebern im Ge
sundheitsbereich, auf allergieauslösen
de Billighandschuhe zu verzichten.“
Bei der BGW waren 1996 fast 1.000
Berufskrankheiten angezeigt, die
durch Latex verursacht worden sind.
1997 waren es rund 1.200 gemeldete
Fälle. Wer gegenüber Latex allergisch
reagiert, muß jeglichen Kontakt mit
diesem Material vermeiden. Ist die
Krankheit weit fortgeschritten, droht
die Berufsunfähigkeit. In diesem fall ist
eine Umschulung notwendig - eine
Maßnahme, die zusammen mit ande
ren Rehabilitationsmaßnahmen die
Beitragszahler der Berufsgenossen
schaft zwischen 150.000 und 240.000
Mark kosten kann.

Aus:
Hamburger Zahnärzteblatt 3/98

Aus der Praxis berichtet:

Neue Studie beweist:
Keine Allergie mit puderfreien Latex
handschuhen
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Nachruf

Ein außergewöhnlicher
Kollege, Mentor und Freund
hat uns verlassen.
Dietrich Heimann kehrte im Alter von
18 Jahren verwundet aus dem 2. Welt
krieg in seine sächsische Heimat
zurück. Nach einjähriger Tätigkeit als
Hilfsarbeiter in einem zahntechni
schen Labor beendete er auf dem
Staatlichen Gymnasium Chemnitz sei
ne durch den Weltkrieg unterbro
chenen Schulbildung mit dem Abitur.
Nach mehrmonatigen Arbeitsverhält
nissen als Dentistenpraktikant und
Dentistenassistent nahm er eine Aus
bildung an der Dentistenfachschule
Dresden auf, die später als Hochschul
studium der Zahnmedizin in Leipzig
weitergeführt und dort auch erfolg
reich abgeschlossen wurde. Mitte der
fünfziger Jahre begann er seine eigent
liche beruf liche Tätigkeit als Assi
stenzzahnarzt in Erfurt an der
Zahnklinik in der Augustinerstr. 38
(damals Städtische Krankenanstal
ten). Nach anfangs rein zahnärztlicher
Tätigkeit wechselte er in die Abteilung
Kieferchirurgie dieser Einrichtung.

Neben seiner klinischen Tätigkeit ab
solvierte er ein Studium der Medizin
an der Medizinischen Akademie Er

furt, das er mit der ärztlichen Appro
bation abschloß. Diese und die erfolg
reiche Promotion zum Dr. med. waren
Grundlage für die Anerkennung als
Facharzt für Kieferchirurgie.
Die Stetigkeit und Beharrlichkeit, mit
denen er sein Studium absolvierte,
zeichneten ihn auch in den Folgejah
ren aus. So blieb er der „Augustinerst
rasse“ zunächst als Oberarzt und seit
1983 als Leiter der Kieferchirurgi
schen Abteilung bis zu ihrer
Schließung im Jahre 1992 im Rahmen
der Umstrukturierung des Gesund
heitswesens nach der Wende treu.
Mit Konsequenz setzte er in dieser
Zeit seine hohen beruf lichen Ansprü
che um und bestimmte dadurch ent
scheidend das medizinische Profil der
Klinik. Unermüdlich war er in der
Weiter und Fortbildung ganzer
Zahnärztegenerationen tätig. Mit
menschlicher Wärme, Einfühlsamkeit,
Kollegialität hat er über Jahrzehnte
das Arbeitsklima in der Augustiner
straße wesentlich geprägt.
Sein besonderer Arbeitsstil und sein
Wirken über Jahrzehnte hatte großen
einf luß auf die Ausstrahlung der
Zahnklinik Augustinerstraße, weit
über die Stadtgrenzen hinaus.

Die Schließung der kieferchirurgi
schen Bettenstation im Jahr 1983, die
über 20 Jahre sein eigentliches Ar
beitsfeld war, hat ihn erschüttert, aber
nicht entmutigt. Er entwickelte Kon
zepte, die seiner Zeit voraus waren
und sich inzwischen tausendfach in
der Praxis bewährt haben.
Seine zutiefst humanistische Grund
einstellung hat sein fachliches Wirken
bestimmt. Geradlinigkeit und immer
aufrechte Haltung waren in Zeiten des
staatlich reglementierten Gesundheits
wesens ein wichtiger Rückhalt für alle
Kollegen.
Dies verdeutlicht, daß Kollege Dr.
Dietrich Heimann Arzt und Zahnarzt
aus Berufung war. Wir gedenken sei
ner in Achtung und Dankbarkeit. Sein
Leben und Wirken sind für uns als
nachfolgende Generationen Leitbild.

Harald Böttcher und Volker Oehler,
Erfurt 

Wir trauern um
Kollegen

Dr. Dietrich Heimann

geboren am 14.10.1926
gestorben am 20.04.1998


